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Pflegebedürftigkeit
§ Pflege	als	unbestimmter	Begriff

– Botschaft	zum	Bundesgesetz	über	die	
Neuordnung	der	Pflegefinanzierung	vom	16.	
Februar	2005	=	BBl 2005,	2033,	2039	f.	

• „Pflege	ist	eine	menschliche	Dienstleistung	an	
einzelnen	Menschen	oder	Gruppen	im	Spannungsfeld	
von	Gesundheit	und	Krankheit	umschreiben.	Diese	
Dienstleistung	zielt	darauf	ab,	mit	den	Mitteln	der	
Pflege	Gesundheit	 zu	fördern,	zu	erhalten	oder	wieder-
herzustellen,	Leiden	zu	lindern	bzw.	zu	verhüten,	mit	
wechselnden	Gesundheitszuständen	 umgehen	zu	
können	oder	ein	würdevolles	Sterben	zu	ermöglichen.“
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Pflegebedürftigkeit
§ Pflege	als	unbestimmter	Begriff

– Pflegetheorien
• Zwischenmenschliche	Beziehungen	 in	der	Pflege	(1952)
• Bedürfniserkennung	 im	Beziehungsprozess	 (1962)
• Modell	der	14	Grundbedürfnisse	(1966)
• Transkulturelle	 Pflege	nach	Leininger (1966)
• Adaptionsmodell	 (1970)
• Pflegeergebnismodell	 (1970)
• Interaktionsmodell	 nach	King	(1971)
• Selbstpflegedefizitmodell	 (1971)
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Pflegebedürftigkeit
§ Pflege	als	unbestimmter	Begriff

– Pflegetheorien
• System-Modell	 (1972)
• Pflegemodell	der	Lebensaktivitäten	 (1976)
• Aktivitäten	des	täglichen	Lebens	(1983)
• Modell	des	systemischen	Gleichgewichts	(1989)
• Human	Becoming (1992)
• Aktivitäten	und	existentielle	Erfahrungen	des	Lebens	
(1993)

• Psychobiographische	Pflege	(1999)
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Pflegebedürftigkeit
§ Pflege	als	unbestimmter	Begriff

– Juristischer	Pflegebegriff
• Pflege	ist	zu	unterscheiden	von	Betreuung,	Hilfe	im	
Haushalt	und	Überwachung

• Kontextabhängiges	Verständnis
– Konzept	KVG:	Grund- und	Behandlungspflege	 (KVG	25a	und	
KLV	7)

– Konzept	UVG:	nur	medizinische	Pflege	(UVG	21	und	UVV	8)
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Pflegequote
§ Pflegequote	

– prozentualer	Anteil	der	Bevölkerung,	die	
mittelschwer	oder	schwer	pflegebedürftig	ist

§ Pflegequote	Schweiz	
– weniger	als	10	%	bei	Altersgruppe	75–79
– mehr	als	13	%	bei	Altersgruppe	80–84
– 34	%	bei	Altersgruppe	85–90
– über	50	%	bei	Altersgruppe	über	90
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Pflegequote
§ CHSS	2005/5,	275:	
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Unbezahlte Pflege und Betreuung innerhalb
der Haushalte

Wie viele Mehrpersonenhaushalte mit pflege- oder
betreuungsbedürftigen Mitgliedern gibt es? 

In knapp 5 % der Mehrpersonenhaushalte in der
Schweiz lebt mindestens ein pflege- oder betreuungs-
bedürftiges Haushaltsmitglied.4 Das entspricht etwa
96 000 Haushalten. Nur gerade 0,2 % haben mehr als 
eine pflegebedürftige erwachsene Person im Haushalt.
Erwartungsgemäss sind Familienhaushalte oder Einel-
ternhaushalte mit schulpflichtigen Kindern eher weni-
ger betroffen (rund 3 %) als zum Beispiel andere Paar-
haushalte, wo ältere Kinder oder andere erwachsene
Personen im selben Haushalt leben (6,6 %), da ein be-
deutender Teil der Pflege- und Betreuungsbedürftigen
unter altersbedingten Problemen leidet (Tabelle 1).

Wer sind die pflegebedürftigen oder behinderten
Personen, die in Mehrpersonenhaushalten leben? 

Dabei handelt es sich keineswegs nur um betagte Per-
sonen. Am häufigsten sind es bei den Männern 40- bis
54-Jährige; bei den Frauen hingegen machen die über
74-Jährigen den grössten Anteil aus. Im Grossen und
Ganzen zeigen sich für Frauen und Männer jedoch ähn-
liche Anteile nach Altersgruppen (vgl. Tabelle 2).

Werden die Personen hochgerechnet auf die Gesamt-
bevölkerung ab 15 Jahren, ergibt das für die Schweiz für
2004 eine Schätzung von rund 210 000 pflegebedürfti-
gen oder behinderten Personen in Mehrpersonenhaus-

halten.5 Darunter sind etwas mehr Männer als Frauen.
Das scheint plausibel, werden doch viele ältere Männer
von ihrer Partnerin zu Hause gepflegt, während Frauen,
wenn sie z.B. altersbedingte Pflege brauchen, ihren
Partner oft bereits verloren haben und alleine leben.

Wer investiert im Haushalt wie viel Zeit für die Pflege
und Betreuung dieser Personen?

Für Betreuung und Pflegeaufgaben im eigentlichen
Sinn werden durchschnittlich pro Woche gut 6 Stunden
aufgewendet; dies neben den anderen Hausarbeiten wie
waschen, kochen, putzen, einkaufen usw., die in solchen
Haushalten meist ebenfalls mit einem Mehraufwand
verbunden sind. Je nach Geschlecht und Familiensitua-
tion ist der Zeitaufwand für diese Aufgaben aber ganz
unterschiedlich. Männer, die alleine mit ihrer Partnerin
zusammenleben, setzen im Durchschnitt 6 Stunden ein;
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Schwerpunkt Pflegefinanzierung

Haushalte mit mindestens einer pflege- oder 1
betreuungsbedürftigen Person
Grundgesamtheit: Mehrpersonenhaushalte

Prozentanteile Anzahl Haushalte
Schätzung

2-Personen-Paarhaushalte 4,7 42000
Familienhaushalte 
(jüngstes Kind 0–14 Jahre) 3,0 19000
Andere Paarhaushalte 6,6 22000
Einelternhaushalte 
(jüngstes Kind 0–14 Jahre) (3,3) 2000
Andere Haushalttypen 8,0 11000
Alle Mehrpersonenhaushalte 4,7 96000

Werte in Klammern kennzeichnen Ergebnisse, die auf der Basis von 15 bis 49
Interviews berechnet wurden.
Quelle: BFS, SAKE: unbezahlte Arbeit, 2004

Pflege- oder betreuungsbedürftige Personen nach Alter und Geschlecht 2
Grundgesamtheit: Mehrpersonenhaushalte

Männer Frauen Total
Alter der Person in % Personen* in % Personen* in % Personen*
15-24 Jahre 9,9 11 000 11,9 12 000 10,8 23 000
25-39 Jahre 12,9 14 000 12,5 12 000 12,7 27 000
40-54 Jahre 24,9 28 000 21,5 21 000 23,3 49 000
55-64 Jahre 18,5 21 000 15,5 15 000 17,1 36 000
65-74 Jahre 12,6 14 000 12,8 12 000 12,7 26 000
75+ Jahre 21,2 24 000 25,9 25 000 23,4 49 000
Insgesamt 100,0 112 000 100,0 97 000 100,0 210 000
*hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren
Quelle: BFS, SAKE: unbezahlte Arbeit, 2004

4 Die genaue Frageformulierung lautet:« Leben in Ihrem Haushalt behin-
derte oder pflegebedürftige Personen?» Und die Folgefrage: «Dürfen
wir Sie fragen, wer das ist?» Die Fragen zum Zeitaufwand für Pflege
und Betreuung werden nur gestellt, wenn es sich nicht um ein Kind un-
ter 15 Jahren oder um die interviewte Person selber handelt. Die Kin-
derbetreuung von schulpflichtigen Kindern ist hier nicht berücksichtigt.

5 Die SGB02 schätzt rund 147000 ältere Personen (65 Jahre oder älter),
welche mindestens eine bedeutsame Behinderung ausweisen. Vgl.
Bundesamt für Statistik: Gesundheit und Gesundheitsverhalten in der
Schweiz 1992-2002, 2005: Neuchâtel, S. 88.



Pflegequote
§ CHSS	2012/2,	7:	
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Schwerpunkt Beruf und Angehörigenpflege
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etwas eingeschränkt stark eingeschränkt

Quelle: Ergebnisse Schweizerische Gesundheitsbefragung 2010 zur Selbsteinschätzung 
der lang dauernden Einschränkung (> 6 Mte.) wegen eines gesundheitlichen Problems.

Der Tag der Kranken am Sonntag, 4. März 2012, steht unter dem 
Motto «Beruf und Pflege – wie schaffe ich bloss beides?». Unter 
www.tagderkranken.ch stehen laufend Hintergrundinformationen 
zur Verfügung.

 Familienpolitik und ein angehörigenfreundliches Versor-
gungssystem sind ebenfalls intendiert. 

Die zentralen Herausforderungen in den Handlungs-
feldern werden im Folgenden kurz skizziert. 

Gesellschaftliche Entwicklungen – 
Mainstreaming von «work & care»

Das traditionell weibliche Care-Regime in Familien 
und Partnerschaften gerät in der Schweiz allmählich aus 
den Fugen. Die Gründe dafür sind: geringere Familien-
grösse, hohe Scheidungsrate, wachsende Einpersonen-
haushalte, vermehrte Erwerbspartizipation von Frauen, 
globalisierter Arbeitsmarkt und Verstreuung von Familien-
mitgliedern über den gesamten Globus hinweg. Parallel 
dazu steigt das Pensionsalter und erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass Beruf und Angehörigenpflege just dann 
zusammenfallen oder länger dauern, wenn die Gebrech-
lichkeit der hochaltrigen Generation zunimmt. 

Die einleitend geschilderten Situationen mit Gesund-
heitsbeeinträchtigungen verweisen auf Unterschiede 
zwischen der Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigen-
pflege und derjenigen mit kleinen gesunden Kindern. Bei 
«work & care» sind die Generationen- und Geschlech-
terkonstellationen heterogener strukturiert, die Diskus-
sionen in Betrieben und Politik (noch) wenig konzeptu-
alisiert, und die Lösungen wurden erst vor wenigen Jah-
ren ansatzweise konkretisiert. Die Entwicklungsdynamik 
ist bei kranken oder behinderten Personen weniger plan- 
und vorhersehbar als bei Gesunden. Und das Versor-
gungssystem ist komplizierter finanziert und organisiert 
als die familienexterne Kinderbetreuung. In diesem noch 
jungen Diskurs zielt das «Mainstreaming» darauf hin, 
dass die Vereinbarkeit von «work & care» in allen gesell-
schaftlichen Dimensionen mitbedacht wird und dabei 
Lücken und Lösungen kontinuierlich und zeitnah aufge-
arbeitet werden. 

Das Versorgungssystem und «work & care»-
Herausforderungen

Trotz – oder gerade wegen – moderner diagnostischer 
und therapeutischer Interventionen bleiben Gesundheits-
beeinträchtigungen bestehen, die einen lang dauernden 
Pflege- und Versorgungsbedarf nach sich ziehen. Dazu 
gehören Situationen mit mentalen wie auch somatischen 
Gesundheitsproblemen. Auch Gesundheitsbeeinträch-
tigungen mit hoher Chronizität bei Kindern wie etwa 
Diabetes oder Asthma, verlangen von den berufstätigen 
Eltern Augenmerk, um instabilen Phasen vorzubeugen 
oder klinische Krisen zu managen. 

Die Verteilung von lang dauernden Einschränkungen 
bei gesundheitlichen Problemen in der Schweizer Bevöl-
kerung zeigt, dass sich der Anteil ab 55 Jahren zwar mar-
kant erhöht (siehe Grafik G2, Bundesamt für Statistik, 
2010). Aus Sicht der berufstätigen Angehörigen ist jedoch 
auch die Anzahl der Vereinbarkeitsjahre relevant.1 Davon 
sind die Angehörigen in den Altersgruppen zwischen 15 
und 55 Jahren besonders betroffen. Die beiden roten 
Kreise zeigen auf, dass die Nennung von Gesundheits-
problemen in der jüngeren und älteren Gruppe zwar 
vergleichbar ist, aber sie manifestieren sich in längeren 
bzw. kürzeren Lebensphasen bei den berufstätigen pfle-
genden Angehörigen.

Gesundheitsbeeinträchtigungen haben unterschied liche 
Dynamiken mit abruptem oder schleichendem Beginn 
und Verlauf und entsprechend andere Auswirkungen auf 
die Berufstätigkeit. In bisherigen Forschungsprojekten 
von Careum F+E wurden mittels Angehörigeninterviews 

1 Zu beachten ist, dass aufgrund der Selbstdeklaration als Erhebungs modus 
die pflegebedürftigen Kinder unter 15 Jahren in dieser Grafik nicht 
aufgeführt sind. Ihre Situation ist jedoch für die Vereinbarkeit äusserst 
relevant.



Pflegefakten	OECD
§ Der	Anteil	an	über	65-Jährigen	liegt	in	der	

Schweiz	mit	17,3	Prozent	über	dem	OECD-
Durchschnitt	von	15	Prozent.	Etwa	fünf	
Prozent	der	Menschen	sind	sogar	älter	als	80	
Jahre.

§ Etwa	1,8	Prozent	des	Schweizer	Bruttoinland-
produktes	fliessen in	die	Langzeitpflege	
älterer	Menschen	in	Pflegeeinrichtungen,	
weiter	0,2	Prozent	des	BIP	gehen	in	die	
häusliche	Pflege.	
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Pflegefakten	OECD
§ Damit	gibt	die	Schweiz	mehr	für	diese	Dienst-

leistungen	aus	als	der	Durchschnitt	der	OECD-
Länder.

§ Im	Jahr	2006	nutzten	6,4	Prozent	aller	
Schweizer	die	Leistungen	von	Pflegeeinrich-
tungen,	weitere	12,3	Prozent	liessen sich	
häuslich	betreuen.
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Pflegefakten	OECD
§ Auf	tausend	Menschen	über	65	Jahre	kamen	

2007	statistisch	gesehen	7,6	Altenpfleger	und	
72	Betten	in	Pflegeeinrichtungen.	Die	Schweiz	
gehört	hier	zu	den	am	besten	ausgestatteten	
Ländern	der	OECD.
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Pflegekosten
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1.1.5 Heutige Finanzierung der Pflege 
1.1.5.1 Finanzierung auf der Makroebene 

Die folgende Darstellung zeigt die Finanzierung des Pflegesektors (im Heim und zu 
Hause) im Jahr 2002 nach Finanzierungsträgern: 

Tabelle 3 
Finanzierung der Pflege im Jahr 2002 (Ist-Zustand) 

Finanzierungsträger Pflegeheime Pflege zu Hause Total  

 Mio. Fr. in % Mio. Fr. in % Mio. Fr. in % 

        

KV (Krankenversicherung, Netto) 1186,6 19,9 247,2 25,3 1433,8 20,6 a)
        

AHV 317,2 5,3 245,2 25,1 562,4 8,1 b)
– davon direkte Subventionen 0,0 0,0 165,9 17,0 165,9 2,4 c)
– davon Hilflosenentschädigung 317,2 5,3 79,3 8,1 396,5 5,7 d)
        

IV (Invalidenversicherung) 0,0 0,0 15,4 1,6 15,4 0,2 e)
– davon direkte Subventionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 f)
– davon Hilflosenentschädigung 0,0 0,0 15,4 1,6 15,4 0,2 g)
        

EL (Ergänzungsleistungen) 956,8 16,0 0,0 0,0 956,8 13,8 h)
– davon EL zur AHV 956,8 16,0 0,0 0,0 956,8 13,8 i)
– davon EL zur IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 j)
        

UV (Unfallversicherung) 0,0 0,0 12,8 1,3 12,8 0,2 a)
        

MV (Militärversicherung) 1,6 0,0 0,4 0,0 2,0 0,0 a)
        

Privatversicherung 0,0 0,0 25,5 2,6 25,5 0,4 a)
        

Andere private Finanzierung 92,6 1,6 44,0 4,5 136,6 2,0 a)
        

Kantone/Gemeinden (Subventionen) 565,6 9,5 375,3 38,4 940,9 13,5 a)
        

Sozialhilfe 99,7 1,7 1,6 0,2 101,3 1,5 k)
        

Haushalte (inkl. Kostenbet. KV) 2751,8 46,1 9,6 1,0 2761,4 39,7 l)
        

        

Total 5971,9 100,0 977,0 100,0 6948,9 100,0 a)
        

        

Unentgeltliche Hilfe 1223,0 m)
        

        

Quellen und Erläuterungen 
a) BFS, Kosten des Gesundheitswesens 2002, Neuchâtel 2004; das BFS ermittelt das Total 

der Pflegeheime aufgrund der Betriebsausgaben der Pflegeheime gemäss der Statistik 
der sozialmedizinischen Institutionen, das Total der Pflege zu Hause aufgrund der Ein-
nahmen der Spitex-Organisationen gemäss Spitex-Statistik des BSV. 

 

b) Summe von c) und d)  
c) BFS, Kosten des Gesundheitswesens 2002/Basis: AHVG Art. 101bis  
d) BSV, AHV-Statistik 2003 (total 396,5 Mio.); BAG-/BSV-intern geschätzte Aufteil. 

Heime/Spitex: 80 %/20 % 
 

e) Summe von f) und g)  
f) Annahme, dass keine IV-Subvention in Pflegeheime und Spitex fliessen  
g) BAG-/BSV-interne Schätzung (gem. INFRAS-Bericht): ca. 40 % der HE IV für 

BezügerInnen «zu Hause»; davon ca. 25 % Spitex-BezügerInnen; Basis IV-Statistik 
2003 (HE = 154,2 Mio.) 

 

h) Summe von i) und j)  
i) BSV, EL-Statistik 2001;  EL für HeimbewohnerInnen  
j) Annahme, dass IV-EL nur an BewohnerInnen von Behindertenheimen ausgerichtet werden 
k) Schätzung BAG-intern gemäss Aufteilung bei den Haushalten  
l) Residualgrösse (Total der Kosten abzüglich aller anderen Finanzierungen)  
m) BFS- und BSV-interne Schätzung für das Jahr 2000  
  



Pflegekosten
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erwähnen: Gemäss Artikel 3a Absatz 3 ELG darf die jährliche Ergänzungs-
leistung für Personen, die dauernd oder für längere Zeit in einem Heim oder 
Spital leben, nicht mehr als 175 Prozent des Höchstbetrages für den Lebens-
bedarf von Alleinstehenden nach Artikel 3b Absatz 1 Buchstabe a ELG 
betragen (30 900 Franken/Jahr oder 2575 Franken/Monat). 

 

1.2.2 Die mittel- und längerfristige Entwicklung 
der Pflegekosten 

Im Jahr 2002 flossen knapp 7 Milliarden Franken in den Pflegebereich (Pflegeheime 
und Spitex). Im Vergleich mit dem Jahr 1995, in welchem der Pflegebereich Kosten 
von 4,9 Milliarden Franken auslöste, bedeutet dies eine Zunahme von über 
40 Prozent. Nicht eingeschlossen ist die unentgeltliche Hilfe für Pflegebedürftige, 
deren Wert für das Jahr 2000 auf 1,2 Milliarden Franken geschätzt wird38 und deren 
Integration in die Gesamtkosten eine deutliche Erhöhung (rund 20 Prozent) bewir-
ken würde. 

Tabelle 4 

Entwicklung der Kosten im Pflegebereich (Mio. CHF) 

Jahr Pflegeheime Pflege zu Hause 
(Spitex) 

Pflege insgesamt Zunahme 

1995 4206,9 702,3 4909,2  
1996 4429,1 772,5 5201,6 3,96 % 
1997 4593,3 768,4 5361,7 3,08 % 
1998 4830,1 814,5 5644,6 5,28 % 
1999 4935,2 848,4 5738,6 1,67 % 
2000 5194,8 889,3 6084,1 6,02 % 
2001 5578,9 935,8 6514,7 7,07 % 
2002 5971,9 977,0 6948,9 6,66 % 
     
     

Quelle: Bundesamt für Statistik, Auswertung der in «Kosten des Gesundheitswesens» erfassten 
Daten 
     

Unter der Annahme, dass die vermutete Tendenz zu weniger unentgeltlicher Pflege 
weitergeht, sowie unter Verwendung des Bevölkerungsszenarios «Trend» des Bun-
desamts für Statistik, kann die künftige Entwicklung der Anzahl Pflegebedürftigen 
sowie der Pflegekosten hochgerechnet werden. 
Eine Schätzung der oben erwähnten Gesamtkosten des Pflegebereichs auf der Basis 
des Bevölkerungsszenarios «Trend» sowie einer von 1995 bis 2000 beobachteten 
Zeitreihe für die nichtdemografiebedingten Faktoren ergibt einen gesamten Kosten-
zuwachs von 83 Prozent im Zeitraum von 2000 bis 2020 und einen solchen von 208 

  

38 Hans Schmid, Alfonso Sousa-Poza, Rolf Widmer, Monetäre Bewertung der unbezahlten 
Arbeit, eine empirische Analyse für die Schweiz aufgrund der Schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung, Statistik der Schweiz, Neuchâtel 2002. 
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Zukünftige	Entwicklung
§ Demographische	Veränderung:	Der	Anteil	der	

älteren	Bevölkerung	steigt

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 17

60 3 Geschätzte Pfl egequoten im Alter – nach Altersgruppen und Geschlecht

Abbildung 2 zeigt die zahlenmässige Entwicklung pflegebedürftiger Menschen 
(65plus) in der Schweiz, wenn vom Referenzszenario ausgegangen wird (steigende 
Lebenserwartung im Alter, aber gleich bleibende Dauer von Pflegebedürftigkeit 
bzw. relative Kompression schwerer Morbidität).

Nach diesem Szenario würde sich die Zahl von älteren pflegebedürftigen Men-
schen in der Schweiz von gut 125 000 Personen im Jahr 2010 bis 2030 auf gut 
182 000 Personen erhöhen (was eine relative Zunahme um 46 % bedeutet). Der 
relative Anteil an 80-jährigen und älteren Pflegebedürftigen in dieser Gruppe 
steigt in diesem Szenario an, von 74 % (2010) auf knapp 80 % (2030). In anderen 
Worten: Es dürfte in Zukunft nicht nur mehr pflegebedürftige Menschen – mehr-
heitlich Frauen – geben, sondern sie werden in vielen Fällen auch älter sein (was 
z. B. das Risiko von Multimorbidität erhöht). 

Von Bedeutung für die zu erwartende Entwicklung ist sowohl die Entwicklung 
der Lebenserwartung als auch die Entwicklung der behinderungsfreien Lebens-
erwartung im Alter. Je nach sozialmedizinischen und sozio-demographischen 
Trends können sich merkbare Unterschiede in der zahlenmässigen Zunahme an 
pflegebedürftigen Menschen im Alter ergeben. Die Tabelle 11 zeigt die Spann-
breite der möglichen Entwicklungen bis 2030. Diese reicht von knapp 170 000 
Pflegebedürftigen im Jahr 2030 bei positiver Entwicklung der behinderungsfreien 
Lebenserwartung (Szenario II) bis zu gut 230 000 betroffenen Personen bei einer 
Kombination verstärkter Alterung und verlängerter Morbidität (Szenario IV). 

200

180

160

140

120 

100 

80 

60 

40

20

0P
fle

ge
be

dü
rf

tig
e 

Pe
rs

on
en

 (i
n 

Ta
us

en
d)

Männer 80 plus

Männer 65 bis 79

Frauen 80 plus

Frauen 65 bis 79

 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
 2010 2015 2020 2025 2030

Quelle: BFS, ESPOP 2008; BFS, SOMED 2008; BFS, SGB 2007; Menthonnex 2009
BFS, Erhebung zum Gesundheitszustand betagter Personen in Institutionen, 2008/09.

Abbildung 2: Entwicklung der Pflegebedürftigen 65plus, 2010–2030 Referenzszenario 1b 
(6AK)
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Landesindex der Konsumentenpreise – Indikatoren
Jahresdurchschnitte
Jahresdurchschnittliche Teuerung
Totalindex, Jahresdurchschnittswerte

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indexbasis:        
Dezember 2010=100 Punkte 99.0 99.7 100.0 99.3 99.1 99.0 97.9
Dezember 2005=100 Punkte 103.2 103.9 104.1 103.4 103.2 103.2 102.0
Mai 2000=100 Punkte 108.6 109.4 109.6 108.8 108.6 108.6 107.4
Mai 1993=100 Punkte 115.2 116.0 116.3 115.5 115.2 115.2 113.9
Dezember 1982=100 Punkte 159.5 160.6 161.0 159.9 159.5 159.5 157.7
September 1977=100 Punkte 198.9 200.3 200.7 199.4 198.9 198.9 196.6
September 1966=100 Punkte 335.3 337.6 338.5 336.1 335.4 335.3 331.5
August 1939=100 Punkte 757.6 762.8 764.6 759.3 757.7 757.5 748.9
Juni 1914=100 Punkte 1039.4 1046.5 1049.0 1041.7 1039.4 1039.2 1027.4
Veränderungsraten in % gegenüber:
Vorjahr -0.5 0.7 0.2 -0.7 -0.2 0.0 -1.1

Quelle: LIK

Die allgemein kurz als "Teuerung" bezeichnete durchschnittliche Jahresteuerung ist die
Veränderungsrate zweier Jahresmittel. Das Jahresmittel (auch: Jahresdurchschnittswert) ist ein
Index und entspricht dem arithmetischen Durchschnittswert aller 12 Monatsindizes des
entsprechenden Jahres (z.B. Summe der Indizes von Januar 2006 bis Dezember 2006/12).

Informationen zur Berechnungsweise der durchschnittlichen Jahresteuerung
Umbasierung von Indexreihen

Dokument / Objekt Titel Periode
227 KB  LIK, Totalindex, Monats- und Jahresdurchschnittswerte.

(cc-d-05.02.08)
Bundesamt für Statistik BFS

1914-
2015

84 KB  LIK, Veränderungsraten in %.
(cc-d-05.02.22)
Bundesamt für Statistik BFS

1916-
2015

Kontakt: Landesindex der Konsumentenpreise
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Zukünftige	Entwicklung
§ Überproportionales	Kostenwachstum:	

– Die	durchschnittlichen	Kosten	pro	Tag	in	einem	
Pflegeheim	sind	von	222	Franken	(2007)	auf	282	
Franken	(2013)	gestiegen,	d.h.	4.5	%	pro	Jahr	(BFS	
Aktuell,	Oktober	2015,	S.	8)
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BFS AKTUELL

Beim Durchschnittsalter und dem Alter beim Eintritt in ein 
Pflegeheim gibt es keine signifikanten Veränderungen. Stabil 
bleibt schweizweit auch der durchschnittliche Pflegebedarfs-
grad, obwohl in vierzehn Kantonen ein Anstieg zu verzeich-
nen ist. In den Westschweizer Kantonen (JU, NE, GE, VD) 
sowie in Appenzell Ausserrhoden und im Thurgau benötigen 
die Klientinnen und Klienten der Pflegeheime im Schnitt zwi-
schen 15 und 26 Minuten mehr Pflege pro Tag.

Die durchschnittlichen Kosten pro Tag in einem Pfle-
geheim sind von 222 auf 282 Franken gestiegen (G 10). 
Am wenigsten nahmen die Kosten pro Tag in Appenzell 
Innerrhoden, Nidwalden, im Jura und in der Waadt zu. In 
den Kantonen mit den tiefsten Kosten 2007 – mehrheitlich 
jene in der Ostschweiz – wurde die stärkste Zunahme der 
Kosten pro Tag festgestellt.

2007 wurden die KVG-Kosten zu 86,1% durch die Pfle-
getaxen gedeckt. Dieser Anteil ist 2013 genau gleich. Am 
deutlichsten verbessert hat sich die Deckung der Pflegekos-
ten zwischen 2007 und 2013 im Wallis, in Neuenburg, in 
der Waadt, in Luzern, in Zürich und im Jura9. Im Jahr 2007 
wurde die Pflegetaxe von den Krankenversicherern finan-
ziert: Sie belief sich auf 2,61 Milliarden Franken. 2013 und 
nach der Einführung der neuen Pflegefinanzierung, die die 
finanzielle Beteiligung der Kantone und der Klientinnen und 
Klienten vorsieht, zahlten die Versicherer für die Pflege in 
den Pflegeheimen 1,86 Milliarden Franken. 

Die Pensionstaxe stieg von 130 auf 161 Franken 
(+23,8%). Die Kantone in der Zentralschweiz (UR, OW, 
NW), deren Pensionstarife 2007 besonders tief waren (weni-
ger als 90 Franken pro Tag), verzeichneten die höchsten 
Anstiege, und zwar um mindestens 40%. 

Was die Gesamtfinanzierung der Pflegeheime betrifft, 
verringerte sich der Anteil der Krankenversicherer von 37,9% 
im Jahr 2007 auf 20,3% 2013, während sich jener der 
öffentlichen Hand und der Bewohnerinnen und Bewohner 
von 62,1% auf 79,7% erhöhte.

9 Die Buchhaltungsdaten zum Geschäftsjahr 2007 sind mit Vorsicht zu inter-
pretieren.

Pensions- und Pflegekosten pro Tag  
in einem Pflegeheim, 2007 und 2013 G 10
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Aktuelle	Literatur

In den nächsten Jahrzehnten wird die Zahl älterer Menschen aufgrund des Alterns 
geburtenstarker Nachkriegsjahrgänge rasch ansteigen. Insbesondere steigt die 
Zahl der über 80-jährigen Frauen und Männer, weil gleichzeitig die Lebens-
erwartung zunimmt. Damit ist selbst bei positiver Entwicklung der Gesundheit im  
Alter mit einer steigenden Zahl von pflegebedürftigen alten Menschen zu rechnen. 
Spezielle Herausforderungen stellen sich durch demenzielle Erkrankungen.  
Zudem zeichnen sich im Verhältnis von informeller und formeller Pflege im Alter 
bedeutsame soziale Veränderungen ab; etwa aufgrund familiendemographischer 
Wandlungen, neuer Ansprüche an professionelle Pflegeleistungen oder sozial-
medizinischer Entwicklungen.
In diesem Buch werden auf der Grundlage neuester Bevölkerungsszenarien  
und Daten wichtige Trends zu Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege vorgestellt 
und diskutiert:
� demographische Trends und familiendemographische Perspektiven
���Entwicklung der Pflegebedürftigkeit im Alter – zu Hause und in Pflegeheimen
���Szenarien zur zukünftigen Zahl an pflegebedürftigen Menschen in der Schweiz
���informelle Hilfe und Pflege – familiale und ausserfamiliale Unterstützungs-

netzwerke
���Spitex und das Verhältnis von formeller und informeller Pflege
���Betreuung in Alters- und Pflegeheimen
���die Schweiz im europäischen Vergleich.
Die Zukunft der Pflege im Alter wird nicht allein durch eine Zunahme an pflege-
bedürftigen alten Menschen geprägt sein. Gleichzeitig zeichnen sich bedeutsame 
qualitative Veränderungen im Verhältnis von ambulanten/stationären und 
informellen/formellen Pflegearrangements ab.

ISBN 978-3-456-84957-7
Verlag Hans Huber, Bern
www.verlag-hanshuber.com
                   Verlagsgruppe
Göttingen � Bern � Wien � Oxford � Prag � Kopenhagen �

Stockholm � Paris � Amsterdam � Toronto � Cambridge, MA

François Höpflinger   Lucy Bayer-Oglesby 
 Andrea Zumbrunn
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Verfassungsrechtliche	Ausgangslage

§ Kompetenzordnung
– Bund	ist	finanzierungszuständig	(BV	117	ff.)	und	
regelungsbefugt	für	Gesundheitsberufe	(BV	95	
und	117	II	a)

– Kanton	ist	versorgungszuständig	(BV	3)
§ Grundrechtsordnung

– kein	Sozialrecht	auf	Pflegedienstleistungen	und	
Pflegekostenübernahme	(BV	41	I	b)	

– Kostenübernahmepflicht	unter	Gesetzesvorbehalt	
(BV	112a	und	117)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 23



Verfassungsrechtliche	Ausgangslage

§ Grundrechtsordnung
– ungleiche	Anspruchsberechtigung

• Die	Bezüger	einer	Hilflosenentschädigung der	
obligatorischen	Unfallversicherung	haben	keinen	
Anspruch	auf	einen	Assistenzbeitrag	 der	
Invalidenversicherung	(BGE	140	V	113)		

• Die	Regelung,	wonach	Personen,	die	das	65.	Altersjahr	
vollendet	haben,	sich	im	Rahmen	ihrer	finanziellen	
Leistungsfähigkeit	an	den	Pflegekosten	beteiligen,	 ist	
weder	alters- noch	geschlechterdiskriminierend	(BGE	
138	I	265).

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 24



Verfassungsrechtliche	Ausgangslage

§ Grundrechtsordnung
– ungleiche	Anspruchsberechtigung

• Die	Nichtberücksichtigung	des	Bedarfs	an	
lebenspraktischer	 Begleitung	im	Bereich	der	AHV	
verletzt	weder	das	Gleichbehandlungsgebot	 noch	das	
Diskriminierungsverbot	 (BGE	133	V	569)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 25



Gesetzgebung
§ 4.	IVG-Revision	(per	01.01.2004)

– Abschaffung	des	Hauspflegebeitrags	(aIVV 4)	und	
Einführung	eines	Intensivpflegezuschlags	(IVG	
42ter	III	und	IVV	39)

– Einführung	einer	Entschädigung	für	
lebenspraktische	Begleitung	

– Halbierung	der	Hilflosenentschädigungbei	
Heimaufenthalt	(IVG	42ter	II)

• mehr	als	15	Nächte	(BGE	132	V	321)

26Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



Gesetzgebung
§ Neuer	Finanzausgleich	(per	01.01.2008)

– Vollständige	Kantonalisierungdes	Betagten-und	
Behindertenbereichs	

• Unterstützung	der	Betagten- und		
Behindertenorganisationen

• Finanzierung	von	Wohnheimen,	Werkstätten	und	
Tagesstätten	

– BG	vom	6.	Oktober	2006	über	die	Institutionen	zur	Förderung	
der	Eingliederung	von	invaliden	Personen	(IFEG)

– Interkantonale	Vereinbarung	für	soziale	Einrichtungen	vom	
13.12.2002	(IVSE	- http://www.sodk.ch)	

27Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



Gesetzgebung
§ Neuer	Finanzausgleich	(per	01.01.2008)

– Ergänzungsleistungen	als	Verbundaufgabe
• Bund	und	Kantone	finanzieren	die	jährlichen	
Ergänzungsleistungen	im	Verhältnis	5/8	zu	3/8.	

• Die	Kantone	übernehmen	diejenigen	Kosten	
vollständig,	welche	im	Zusammenhang	mit	einem	
Heimaufenthalt	 stehen.	

• Die	Kantone	vergüten	ebenfalls	die	Krankheits- und	
Behinderungskosten.

28Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



Gesetzgebung
§ Neue	Pflegefinanzierung	(01.01.2011)

– BG	über	die	Neuordnung	der	Pflegefinanzierung	
vom	13.	Juni	2008

– AHV
• Hilflosenentschädigung auch	bei	leichter		Hilflosigkeit,	
sofern	Aufenthalt	 nicht	im	Heim

– IV
• keine	Änderungen

29Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



Gesetzgebung
§ Neue	Pflegefinanzierung	(01.01.2011)

– EL	
• Heimtaxen	dürfen	keine	Sozialhilfebedürftigkeit	 zur	
Folge	haben

• Vermögensfreigrenze	für	Liegenschaft	bei	Bezügern	
einer	Hilflosigkeit	beträgt	CHF	300	000.–

– KV
• Einführung	einer	Übergangspflege	während	zwei	
Wochen	gemäss den	Regeln	der	Spitalfinanzierung	
(KVG	25a	II)

30Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



Gesetzgebung
§ Neue	Pflegefinanzierung	(01.01.2011)

– KV
• Pflegebeitrag	 in	Franken,	 abgestuft	nach	Pflegebedarf	
(KVG	25a	IV	und	50)

– erhöhter	Spitexpflegebeitrag (KLV	7a	I)	
» CHF	54.60	pro	Stunde	für	Grundpflege
» CHF	65.40	pro	Stunde	für	Behandlungspflege
» CHF	79.80	pro	Stunde	für	Abklärung/Beratung

– erhöhter	und	neu	nach	12	Bedarfsstufen	 geregelter	
Heimpflegebeitrag	 (KLV	7a	III)

» CHF	9.– pro	Tag	bei	Pflegebedarf	 bis	20	Minuten
» CHF	108.– pro	Tag	bei	Pflegebedarf	 ab	220	Minuten

31Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



Gesetzgebung
§ Neue	Pflegefinanzierung	(01.01.2011)

– KV
• Pflegekostenselbstbehalt	 von	maximal	20	%	der	durch	
die	Sozialversicherung	ungedeckten	 Kosten	(KVG	25a	V)

– 20	%	von	CHF	79.80	=	CHF	15.96	x	365	=	CHF	5	825.–
– 20	%	von	CHF	108.– =	CHF	21.60	x	365	=	CHF	7	884.–

• Restkostenfinanzierung	 durch	Kanton	(KVG	25a	V)

32Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.



PFLEGEVERSICHERUNGSLEISTUNGEN
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Pflegekostenleistungen

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 34

Individuelle	
Pflegekostenleistungen

Pflegeversicherungsleistungen

Pflegesozialleistungen

Kollektive	
Pflegekostenleistungen

reine	Objektfinanzierung

subjektorientierte	
Objektfinanzierung



Subjektfinanzierung
§ uneinheitliche	Pflegeversicherungsleistungen
§ Pflegeversicherungsleistungen	für	

Pflegebedürftige
– Hilflosenentschädigung

• IV,	UV	und	AHV
– unterschiedliche	Höhe
– Privilegierung	von	Bezügern	einer	HE	IV	(ELG	14	IV	und	ELV	
19b)

• Intensivpflegezuschlag	(bis	Alter	18)
• Entschädigung	für	lebenspraktische	Begleitung	(ab	
Alter	18)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 35



Subjektfinanzierung
§ Pflegeversicherungsleistungen	für	

Pflegebedürftige
– Pflegeentschädigung

• IV:	medizinische	Eingliederung/Geburtsgebrechens-
versicherung	(IVG	12	ff.)

• KV:	Grund- und	Behandlungspflege	(KLV	7)
• UV:	nur	medizinische	Pflege	(UVV	18)

– Besondere	Entschädigungen
• Assistenzbeitrag	(nur	für	Bezüger	einer	HE	IV)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 36



Subjektfinanzierung
§ Pflegeversicherungsleistungen	für	

Pflegebedürftige
– Besondere	Entschädigungen

• Pflegehilfsmittel	und	Dienstleistungen	Dritter	(IV	und	
MV)

• Ergänzungsleistungen	und	Vergütung	von	Krankheits-
und	Behinderungskosten	 (ELG	10	und	14)

§ Versicherungsleistungen	für	betreuende	
Angehörige
– Betreuungsgutschriften	(AHV)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 37



Pflegeversicherungsleistungen
§ Hilflosenentschädigung (IV,	AHV,	UV	und	MV)
§ Assistenzbeitrag	(IV)
§ Pflegeentschädigung	(KV,	IV,	UV,	MV	und	EL)
§ Pflegehilfsmittel	(KV	und	IV)
§ Dienstleistungen	Dritter	(IV	und	MV)
§ Versicherungsleistungen	für	betreuende	

Angehörige
– Betreuungsgutschriften	(AHV)
– kantonale	Entschädigungen

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 38



Hilflosenentschädigung
§ Gesetzliche	Grundlagen

– IV
• IVG	42	ff./IVV	35	ff.
• Kreisschreiben	über	Invalidität	und	Hilflosigkeit	in	der	
Invalidenversicherung	(gültig	ab	1.1.2015)

– AHV
• AHVG	43bis/AHVV	66bis	ff.

– UV
• UVG	26	f./UVV	37	ff.

– MV
• MVG	20

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 39



Hilflosenentschädigung
§ Versicherungsmässige Voraussetzungen

– Wohnsitz	und	gewöhnlicher	Aufenthalt	in	der	
Schweiz

– Kein	Aufenthalt	in	Heil- oder	Eingliederungsanstalt	
(ATSG	67	II	und	IVG	42	V)

– Besondere	Regeln	für	minderjährige	Versicherte
• Schweizer	Bürger:	

– Gewöhnlicher	Aufenthalt	 in	der	Schweiz	genügt	(IVG	42bis	I)

• Ausländer:	
– zehnjähriger	Wohnsitz	der	Eltern	in	der	Schweiz	oder
– Geburt	in	der	Schweiz	(IVG	9	III)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 40



Hilflosenentschädigung
§ Anspruchsvoraussetzungen

– Direkte/indirekte	Hilfe	bei	der	Verrichtung	
alltäglicher	Lebensverrichtungen	(IVV	37)

• Ankleiden,	 Auskleiden
• Aufstehen,	Absitzen,	 Abliegen
• Essen
• Körperpflege
• Verrichten	der	Notdurft
• Fortbewegung	/	Pflege	gesellschaftlicher	Kontakte

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 41



Hilflosenentschädigung
§ Anspruchsvoraussetzungen

– lebenspraktische	Begleitung	(IVV	38),	wer
• ohne	Begleitung	einer	Drittperson	nicht	selbstständig	
wohnen	kann;

• für	Verrichtungen	und	Kontakte	ausserhalb der	
Wohnung	auf	Begleitung	einer	Drittperson	angewiesen	
ist;	oder

• ernsthaft gefährdet ist,	sich dauernd von	der
Aussenwelt zu isolieren.

– Intensivpflegebedürftigkeit	(IVV	39)
• behinderungsbedingter	Mehraufwand	über	vier	
Stunden
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Hilflosenentschädigung
§ Höhe	der	Versicherungsleistung

– drei	Schweregrade
• leichte	Hilflosigkeit
• mittelschwere	Hilflosigkeit
• schwere	Hilflosigkeit

– unterschiedliche	Höhe	je	nach	
Sozialversicherungszweig

• IV:	CHF	470/118	– CHF	1175/294	– CHF	1880/470
• AHV:	CHF	235	– CHF	588	– CHF	940
• UV:	CHF	812	– CHF	1624	– CHF	2436	
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Assistenzbeitrag
§ Eingeführt	per	01.01.2012	für	Bezüger	eine	

Hilflosenentschädigung der	IV
§ Gesetzliche	Grundlagen

– IVG	42quater	ff./IVV	39a	ff.
– Kreisschreiben	über	den	Assistenzbeitrag	(gültig	
ab	1.1.2015;	Stand	1.1.2016)	
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Assistenzbeitrag
§ Versicherungsmässige Voraussetzungen

– Bezug	einer	Hilflosenentschädigungder	IV
– Kein	Heimaufenthalt
– Mündigkeit	und	Urteilsfähigkeit

• Minderjährige	Versicherte	(IVV	39a)
• Versicherte	mit	eingeschränkter	Handlungsfähigkeit	
(IVV	39b)
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Assistenzbeitrag
§ Anspruchsvoraussetzungen

– Anstellung	einer	Assistenzperson,	die	weder	
Ehegatte/eingetragener	Partner	oder	in	gerader	
Linie	verwandt	mit	der	versicherten	Person	ist

– Hilfebedarf:
• alltägliche	Lebensverrichtungen
• Haushaltsführung
• gesellschaftliche	Teilhabe	und	Freizeitgestaltung
• Erziehung	und	Kinderbetreuung
• Ausübung	einer	gemeinnützigen	oder	ehrenamtlichen	
Tätigkeit
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Assistenzbeitrag
§ Anspruchsvoraussetzungen

– Hilfebedarf:
• berufliche	Aus- und	Weiterbildung
• Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	auf	dem	regulären	
Arbeitsmarkt

• Überwachung	während	des	Tages
• Nachtdienst
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Assistenzbeitrag
§ Höhe	der	Versicherungsleistung (IVV	39f)

– CHF	32.90
– CHF	49.40	bei	besonderer	Qualifikation

• Ausübung	einer	gemeinnützigen	oder	ehrenamtlichen	
Tätigkeit

• berufliche	Aus- und	Weiterbildung
• Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	auf	dem	regulären	
Arbeitsmarkt

– CHF	87.80	für	Nachtdienst
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Assistenzbeitrag
§ Monatliche	Höchstansätze	(IVV	39e)
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EDI BSV  Kreisschreiben über den Assistenzbeitrag 
Gültig ab 01.01.2014 318.507.26 d 

Höchstbetrag ATL, Haushalt, Freizeit 
HE-Grad Anzahl  

Lebensver-
richtungen 

max. Anzahl 
 Stunden pro Lebens-

verrichtung 

max. Anzahl 
Stunden pro 

Monat  
leicht 2 20 40 
leicht  3 20 60  
mittel 2 30 60  
mittel 3 30 90  
mittel  4 30 120  
mittel  5 30 150  
mittel  6 30 180  
schwer  6 40 240  
 
Beispiel: 
Eine vP ist in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen (Kör-
perpflege und Aufstehen/Absitzen/Abliegen) auf die Hilfe 
Dritter angewiesen. Es liegt demnach eine leichte Hilflosig-
keit vor. Die Bedarfsabklärung ergibt einen Bedarf an Hilfe 
bei der ATL von durchschnittlich 0.8 Stunden im Tag und 
einen Bedarf an Hilfe im Haushalt von durchschnittlich 0.6 
Stunden im Tag sowie einen Bedarf an Hilfe bei der Frei-
zeit von durchschnittlich 0.1 Stunden im Tag. Ihr Hilfebe-
darf beträgt pro Tag in den Bereichen 
ATL/Haushalt/Freizeit 1.5 Stunden und pro Monat 45.6 
Stunden (1.5 Stunden x 365 Tage / 12 Monate = 45.6 
Stunden). Der Höchstbetrag in diesen Bereichen ist aber 
auf 40 Stunden limitiert, weil sie eine Hilflosenentschädi-
gung leicht hat und in zwei Lebensverrichtungen einge-
schränkt ist (20 Stunden x 2 ATL). Berücksichtigt wird 
deswegen nur ein Hilfebedarf von 40 Stunden pro Monat. 
 

4087 Bei einigen Behinderungen ist diese Berechnung nicht 
möglich, weil der Anspruch auf eine Hilflosenentschädi-
gung in der Regel nicht aufgrund einer massgebenden 
Einschränkung in den sechs alltäglichen Lebensverrichtun-
gen entsteht (vgl. auch Rz 8056 ff. KSIH). Deshalb wird in 
diesen Sonderfällen von schwerer und leichter Hilflosigkeit 
eine Sonderregelung für die Berechnung verwendet.  

 
4088 Bei taubblinden vP werden maximal 240 Stunden pro Mo-

nat (6 ATL x 40 Stunden, da HE schwer) berücksichtigt. 



Assistenzbeitrag
§ Monatliche	Höchstansätze	(IVV	39e)

– Erziehung	und	Kinderbetreuung,	Ausub̈ungeiner	
gemeinnuẗzigenoder	ehrenamtlichen	Tätigkeit,	
berufliche	Aus-/Weiterbildung	und	Ausub̈ung
einer	Erwerbstätigkeit auf	dem	ersten	
Arbeitsmarkt:	höchstens 60	Stunden	pro	Monat

– Überwachung:	120	Stunden	pro	Monat
§ Maximal:	420	Stunden	pro	Monat	bzw.	CHF	

165	816	pro	Jahr	
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Pflegeentschädigung	IV
§ medizinische	Eingliederung	(IVG	12)

– medizinische	Pflegemassnahmendürfen	nicht	der	
Behandlung	des	Leidens	an	sich	dienen

§ Geburtsgebrechensversicherung (IVG	13)
– Behandlung	eines	Geburtsgebrechens	(IVG	13)
– an	Eltern	delegierbare	Pflegemassnahmen stellen	
keine	medizinische	Massnahmendar

– IV-Rundschreiben	Nr.	308	/	Kinderspitex-
Leistungen	nach	Artikel	13	IVG	in	Verbindung	mit	
Artikel	14	IVG
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Pflegeentschädigung	UV
§ Pflegeentschädigung

– Rechtsanspruch	bei	Pflege	durch	anerkannte	
Leistungserbringer	(UVV	18	I)

– Ermessensleistung	bei	Pflege	durch	nicht	
anerkannte	Leistungserbringer (UVV	18	II)

§ Unterscheidung	zwischen	kurz- und	
langfristiger	Pflegebedürftigkeit	(UVG	21	I)
– unbedingter	Anspruch	vor	Berentung
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Pflegeentschädigung	UV
§ Unterscheidung	zwischen	kurz- und	

langfristiger	Pflegebedürftigkeit	(UVG	21	I)
– bedingter	Anspruch	nach	Berentung,	wer

• an	einer	Berufskrankheit	 leidet;
• unter	einem	Rückfall	oder	an	Spätfolgen	 leidet	und	die	
Erwerbsfähigkeit	durch	medizinische	Vorkehren	
wesentlich	verbessert	oder	vor	wesentlicher	
Beeinträchtigung	bewahrt	werden	kann;

• zur	Erhaltung seiner	verbleibenden Erwerbsfähigkeit
dauernd der Behandlung und Pflege bedarf;
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Pflegeentschädigung	UV
§ Unterscheidung	zwischen	kurz- und	

langfristiger	Pflegebedürftigkeit	(UVG	21	I)
– bedingter	Anspruch	nach	Berentung

• erwerbsunfähig ist	und sein	Gesundheitszustand durch
medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder	vor	
wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt werden kann.

§ UVG	Ad-Hoc-Empfehlungen
– Hauspflege	(07/1990)
– Pflegeleistungen:	Spital,	Pflegeheim	und	
Hauspflege	(02/1989)
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Pflegeentschädigung	UV
§ medizinische	Pflege	im	Sinne	von	UVG	21	

I/UVV	18	umfasst:
– Behandlungspflege	(nicht	nur	Positivliste	KLV)	
– akzessorische	Grundpflege	(BGer 8C_1037/2012	
E.	7.2:	„muss	in	jedem	Einzelfall	mit	Blick	auf	die	
konkret	zur	Diskussion	stehende	pflegerische	
Handlung	geprüft	werden“)

– Präventionspflege	(UVG	21	I	d):	Pflegemassnah-
men,	die	vor	wesentlicher	Beeinträchtigung	des	
Gesundheitszustandes	schützen
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Pflegeentschädigung	KV
§ Pflegeentschädigung

– Rechtsanspruch	bei	Pflege	durch	anerkannte	
Leistungserbringer	(KVG	25a/KLV	7	ff.)

– keine	Ermessensleistung	bei	Pflege	durch	nicht	
anerkannte	Leistungserbringer

§ (subsidiäre) Leistungspflicht		bei	Krankheit,		
Geburtsgebrechen	und	Unfall	
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Pflegeentschädigung	KV
§ Unterscheidung	zwischen	stationärer	Pflege	

(Spitalpflege)	und	ambulanter	Pflege	(Heim-
und	Spitexpflege)
– volle	Kostenübernahme	nur	bei	stationärer	Pflege
– Leistung	eines	Beitrages	bei	ambulanter	Pflege

§ Versichert	sind	im	ambulanten	Bereich:
– Abklärung,	Beratung	und	Koordination
– Untersuchung	und	Behandlung
– Grundpflege
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Pflegeentschädigung	KV
§ Pflegebeitrag	in	Franken,	abgestuft	nach	

Pflegebedarf	(KVG	25a	IV	und	50)
– Spitexpflegebeitrag (KLV	7a	I)	

• CHF	54.60	pro	Stunde	für	Grundpflege
• CHF	65.40	pro	Stunde	für	Behandlungspflege
• CHF	79.80	pro	Stunde	für	Abklärung/Beratung

– Heimpflegebeitrag	(KLV	7a	III)
• CHF	9.– pro	Tag	bei	Pflegebedarf	bis	20	Minuten
• CHF	108.– pro	Tag	bei	Pflegebedarf	ab	220	Minuten
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Pflegeentschädigung	KV
§ Wirtschaftlichkeit:	Spitex	oder	Pflegeheim?

– Spitex-Kosten	sind	gemäss KVG	nicht	mit	den	
Gesamtkosten	eines	Pflegeheimaufenthaltes	zu	
vergleichen,	sondern	mit	den	Kosten,	welche	vom	
Krankenversicherer	effektiv	zu	übernehmen	sind.

– 3,5	Mal	höhere	Spitexkostensind	„an	der	oberen	
Grenze	des	Vertretbaren“	(BGE	126	V	334	E.	3b)	

– absolute	Wirtschaftlichkeitsgrenze	liegt	bei	CHF														
137	970.–

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 59



Besondere	Entschädigungen
§ Pflegehilfsmittel	(KV,	IV	und	kantonales	

Recht)
§ Dienstleistungen	Dritter	(IV	und	MV)

– Pauschalzahlung	für	Hilfsmittelverzicht
§ Versicherungsleistungen	für	betreuende	

Angehörige
– Betreuungsgutschriften	(AHV)
– kantonales	Recht
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Betreuungsgutschriften
§ Betreuungsgutschriften	(AHVG	29septies)

– Betreuung/Pflege	von	Verwandten	in	auf- oder	
absteigender	Linie,	Geschwister,	Schwiegereltern	
oder	Stiefkindern	mit	mindestens	mittlerer	
Hilflosigkeit

– weniger	als	30	km	entfernt	wohnen	oder	innert	
einer	Stunde	erreichbar

– Gutschrift	(=	dreifache	minimale	jährliche	
Altersrente)	maximal	rückwirkend	für	fünf	Jahre
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PFLEGESUBVENTIONEN
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Objektfinanzierung
§ Staat	finanziert	Pflegekosten	via	den	

Leistungserbringer
§ reine	Objektfinanzierung

– Staat	deckt	das	Defizit	oder	gewährt	
vordefinierten	Beitrag

§ subjektorientierte	Objektfinanzierung
– Staat	gewährt	bedarfsabhängigen	Beitrag	je	
Pflegebedürftigen
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Objektfinanzierung
§ Objektfinanzierung	gemäss KVG

– Spitalfinanzierung	
• Kantone	tragen	55	%	(KVG	49	f.)

– Pflegekostenfinanzierung	
• Restfinanzierung	durch	Kanton	(KVG	25a	V)

– Föderalismus	betreffend	 Berechnung	der	Vollkosten	unter	
Einschluss	der	Investitionskosten

§ Objektfinanzierung	gemäss IFEG
• BG	vom	6.	Oktober	2006	über	die	Institutionen	 zur	
Förderung	der	Eingliederung	von	invaliden	Personen	
(IFEG)
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Objektfinanzierung
§ Objektfinanzierung	gemäss IFEG

• Interkantonale	Vereinbarung	für	soziale	Einrichtungen	
(IVSE)	(siehe	http://sodk.ch/ueber-die-sodk/ivse/)

§ Objektfinanzierung	nach	kantonalem	Recht
– Altersheim	(ELG	10	II	und	kantonales	Recht)

• Mitteilungen	an	die	AHV-Ausgleichskassen	und	EL-
Durchführungsstellen	Nr.	286

• unterschiedliche	kantonale	Gesetzgebung
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Finanzierungsmodell	KVG
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Finanzierungsmodell	KVG
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Finanzierungsmodell	IFEG
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Finanzierungsmodell	IFEG
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Betreuungstaxen
§ Tarifschutz/Pflegekostenselbstbehalt	

verbietet,	Pflegekosten	durch	Betreuungs-
taxen	finanzieren	zu	lassen	

§ Nicht	geregelt:	
– Aufteilung	Pflege-/Betreuungskosten
– Zuordnung	der	übrigen	Kosten	zu	den	Bereichen	
Pflege/Betreuung

§ Betreuungstaxen	sind	zulässig	nur	für	echte	
Mehrleistungen
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Betreuungstaxen

 
 

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD 

Preisüberwachung PUE 
  

 

 
 

September 2011 
 

Probleme bei neuer Pflegefinanzierung – 
Preisüberwacher ortet dringenden Hand-
lungsbedarf 
 
 

 
Die Einführung der neuen Pflegefinanzierung hat entgegen den Absichten des Gesetzgebers 
teilweise zu einer markanten finanziellen Mehrbelastung für die Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner geführt. Eine Untersuchung der Preisüberwachung anhand der Taxordnungen 
von 88 Heimen in sieben Kantonen zeigt bei der Höhe und Struktur der Heimkosten, aber vor 
allem bei den Eigenbeiträgen, erhebliche und nicht zu rechtfertigende Unterschiede. Der 
Hauptgrund für die Probleme liegt in der mangelhaft geregelten Restfinanzierung der Pflege-
kosten. Die Beiträge der öffentlichen Hand variieren in den Kantonen z.B. in der Pflegebedarfs-
stufe 10 zwischen 0 und 150 Franken pro Tag. Der Preisüberwacher sieht dringenden Hand-
lungsbedarf und wurde von der ständerätlichen Kommission kürzlich explizit darin bestärkt, 
auch die Tarife der Leistungserbringer zu überprüfen und dem Gesetz Nachachtung zu ver-
schaffen. 

In Kantonen, welche die Neuordnung der Pflegefinanzierung bereits umgesetzt haben, gelten einheit-
liche Krankenkassenbeiträge an die Pflegekosten im Alters- und Pflegeheim. Die Beteiligung der Be-
wohnerinnen an den Pflegekosten ist generell auf Fr. 21.60 pro Tag beschränkt. Eine solche Beteili-
gung der Bewohner ist nur dann geschuldet, wenn die Krankenkassenbeiträge der entsprechenden 
Pflegestufe nicht ausreichen. Die Kantone regeln die Restfinanzierung. Damit ist die Deckungslücke 
gemeint, die nach Berücksichtigung der Krankenkassenbeiträge und Eigenbeiträge der Bewohner bei 
den KVG-pflichtigen Pflegekosten eines Heims in einer Pflegestufe übrig bleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Fiktive Finanzierungsbeispiele für drei Pflegebedarfsstufen eines Heimes X unter Einhaltung des Tarifschutzes 
i.w.S. gemäss Neuordnung der Pflegefinanzierung (vgl. auch Newsletter 1/10 der Preisüberwachung) 
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diese Entscheide im Beschwerdefall vom Bundesverwal-
tungsgericht dann auch überprüfen. 

Tarifhöhe bei sehr effizienten Spitälern, deren kostenba-
sierte Baserates unter dem nationalen Benchmarktwert 
liegen: In Übereinstimmung mit der Bestimmung von Art. 
59c Abs. 1 lit. a KVV ist die Preisüberwachung der An-
sicht, dass bei derartigen Spitäler maximal ein Basispreis 
zu genehmigen oder festzusetzen ist, der ihren transpa-
rent ausgewiesenen Totalkosten der erbrachten Leistung 
entspricht, auch wenn dieser Basispreis unter dem natio-
nalen Benchmarkingwert liegt. Die Spitalseite ist dage-
gen der Auffassung, diese Bestimmung stehe im Wider-
spruch zu den neuen Spitalfinanzierungsregeln im KVG 
und es stehe sehr effizienten Spitäler sehr wohl eine 
Gewinnmarge zu Lasten der sozialen Krankenversiche-
rung zu, obwohl auch die Prämien der sozialen Kranken-
versicherung keine Gewinnkomponente beinhalten dür-
fen. 

Wirtschaftlichkeitsprüfung (Benchmarking): Während alle 
Akteure die Notwendigkeit eines Benchmarkings der 
Basispreise grundsätzlich bejahen, gehen die Meinungen 
über die Art und Weise, wie ein solches Benchmarking 
durchzuführen ist, weit auseinander. Die Preisüberwa-
chung macht sich für ein nationales Benchmarking stark. 
National muss das Benchmarking deshalb sein, damit 
der bundesrechtliche Wirtschaftlichkeitsbegriff in der 
ganzen Schweiz möglichst einheitlich ausgelegt wird. 
Demgegenüber führten einige Kantone nur ein kantona-
les Benchmarking durch. Dissens mit der Preisüberwa-
chung besteht zudem bei der Strenge des Benchmar-
kings, den vergleichbaren Spitalkategorien sowie den ins 
Benchmarking einzubeziehenden Kosten. Nach Ansicht 
der Preisüberwachung sind für das Benchmarking zurzeit 
nur die beiden Spitalkategorien der Universitäts- und der 
Nicht-Universitätsspitäler zu bilden, es hat sich an effi-
zienten und nicht an durchschnittlichen Spitälern zu ori-
entieren und der zu vergleichende Basispreis muss die 
gesamten stationären Spitalkosten des letzten zum Ver-
handlungszeitpunkt abgeschlossenen Rechnungsjahres 
beinhalten. Diese Gesamtkosten umfassen insbesondere 
die Anlagenutzungskosten, die Teuerung und die Kosten 
der nicht-universitären Bildung. Sie gehören allesamt zu 
den betriebswirtschaftlichen Kosten, welche von den 
Spitalträgern beeinflusst werden können und für welche 
sie deshalb die Verantwortung tragen. Die Benchmar-
kingwerte der Preisüberwachung für das Tarifjahr 2013 
betragen CHF 9005.- für die Nicht-Universitätsspitäler 
und CHF 9708.- für die Universitätsspitäler. Es handelt 
sich um die letztjährigen Referenzwerte für die beiden 
Spitalkategorien (von CHF 8‘974.-, bzw. CHF 9‘674.-) 
zuzüglich einer Teuerung von 0.35 Prozent. 

2. Pflegefinanzierung 

Nachdem die Preisüberwachung seit 2009 auf die 
Schwachstellen im Bereich der Pflegefinanzierung hin-
gewiesen und mehrere Empfehlungen an Kantone ge-
richtet hat, ist nunmehr „der Ball ins Rollen“ gekommen: 
Im vergangenen Jahr sind mehrere gerichtliche Ent-
scheide veröffentlicht worden, welche die von der Preis-
überwachung aufgezeigten Probleme aufgreifen. So 
haben Gerichte in den Kantonen St. Gallen und Basel-
Landschaft unter anderem festgehalten, dass die kanto-
nalen Höchstansätze für die KVG-pflichtigen Leistungen 
nicht dazu führen dürfen, dass die bundesrechtlich fest-
gelegte Beitragsgrenze für Pflegeheimbewohner über-
schritten wird. Mit diesen Verfahren sind grundlegende 
Fragen der Pflegefinanzierung aufgegriffen und beant-
wortet worden. Solche Entscheide sind daher wegwei-
send. Die Preisüberwachung erwartet von den Kantonen, 
dass diese Vorgaben der Gerichte so schnell wie möglich 
flächendeckend umgesetzt und die Missstände rasch 
beseitigt werden. 

2.1  Unzulässige Verrechnung von Pflegekosten als 
Betreuungskosten 

Streitig und zu prüfen war der Anspruch einer Heimbe-
wohnerin (Beschwerdeführerin) auf Leistungen aus der 
Pflegefinanzierung. Das Versicherungsgericht hielt zu-
nächst fest, dass im Bereich der Pflegefinanzierung das 
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) unmittelbar Anwen-
dung findet (E. 1.1). Es verwies darauf, dass die Be-
schwerdegegnerin (die Vorinstanz, namentlich die Sozi-
alversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen SVA) im 
angefochtenen Einspracheentscheid einräumte, keine 
konkreten Abklärungen bezüglich der gegenüber der 
Beschwerdeführerin erbrachten Pflegeleistungen getrof-
fen zu haben. Damit erwies sich für das Gericht der ent-
scheidrelevante Sachverhalt als nicht rechtsgenüglich 
i.S.v. Art. 61 lit. c und Art. 43 ATSG abgeklärt, weshalb 
es entschieden hat, die Sache an die Vorinstanz zurück-
zuweisen. 

Zugleich stellte das Gericht fest, die Vorinstanz habe für 
den fraglichen Zeitraum die konkret erbrachten und für 
den Leistungsanspruch der Beschwerdeführerin mass-
geblichen Pflegeleistungen abzuklären und hernach er-
neut über die Leistungen aus der Pflegefinanzierung zu 
verfügen. Falls diese von der Vorinstanz noch vorzu-
nehmenden Abklärungen ergeben, dass die der Be-
schwerdeführerin gegenüber tatsächlich erbrachten Pfle-
geleistungen höhere Kosten verursachten, als die von 
der Vorinstanz bislang anerkannten Pflegekosten, wird 
sie (die Vorinstanz) diese – nach Abzug des Selbstbe-
halts von CHF 21.60 – vollumfänglich zu entschädigen 
haben. Das Gericht hielt ausdrücklich fest, dass die kan-
tonal festgelegten Höchstansätze dem nicht entgegen 
stehen, denn soweit diese die tatsächlichen Kosten für 
Pflegeleistungen nicht decken, erweisen sie sich als mit 
der Regelung von Art. 25a Abs. 5 des Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) nicht 
vereinbar, mithin als bundesrechtswidrig. 

Der Entscheid ist zu begrüssen und enthält wichtige 
Aussagen in Bezug auf die Pflegefinanzierung. Eine 
wichtige Feststellung betrifft die Pflicht der Kantone, den 



EL	ALS	SUBSIDIÄRE	
PFLEGEVERSICHERUNG
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Anspruchsberechtigte
§ Tatsächliche	Bezüger	

– einer	Invalidenrente	oder	Hilflosenentschädigung
der	IV	(ab	Alter	18)

– einer	Altersrente	der	AHV
– einer	Witwen-/Witwerrente	der	AHV

§ Hypothetische	Bezüger
– einer	Invalidenrente	der	IV
– einer	Altersrente	der	AHV

§ Ausländer:	Karenzfrist	von	zehn	Jahren

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 73



Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Sicherung	des	sozialversicherungsrechtlichen	

Existenzminimums
§ Berechnung	pro	Unterstützungseinheit	

(versicherte	Person,	Ehegatte	und	Kinder	mit	
Anspruch	auf	Zusatz- oder	Waisenrente)

§ Getrennte	Berechnung,	wenn	ein	Ehegatte	
oder	beide	im	Spital	oder	Heim	leben	(ELG	3	
III	und	ELV	1a	ff.)
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Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Anerkannte	Auslagen	bei	

Nichtheimaufenthalt
– Betrag	für	allgemeinen	Lebensbedarf

• CHF	19	290	für	Alleinstehende
• CHF	28	935	für	Ehepaare
• CHF	10	080	für	ein	Kind	(abgestuft	ab	mehreren	
Kindern)

– Wohnungskosten
• CHF	13	200	für	Alleinstehende
• CHF	15	000	für	Ehepaare
• CHF	3	600	für	rollstuhlgängige	Wohnung
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Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Anerkannte	Auslagen	bei	

Nichtheimaufenthalt
– Sonstige	Auslagen	(ELG	10	III)

• Gewinnungskosten	 bis	zur	Höhe	des	
Bruttoerwerbseinkommens

• Gebäudeunterhaltskosten	 und	Hypothekarzinse	 bis	zur	
Höhe	des	Bruttoertrages	der	Liegenschaft

• Beiträge	an	die	Sozialversicherungen	des	Bundes	und	
ein jährlicher Pauschalbetrag für die	obligatorische
Krankenpflegeversicherung

• geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge
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Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Anerkannte	Auslagen	bei	Heimaufenthalt

– Tagestaxe	(ELG	10	II	a)
• Die	Kantone	können	die	Kosten	begrenzen,	 die	wegen	
des	Aufenthaltes	 in	einem	Heim	oder	Spital	berück-
sichtigt werden;	sie	sorgen	dafür,	dass	durch	den	
Aufenthalt	 in	einem	anerkannten	Pflegeheim	in	der	
Regel	keine	Sozialhilfeabhängigkeit	 begründet	wird

– Mitteilung	Nr.	360

– Betrag	für	persönliche	Auslagen	(ELG	10	II	b)
• Mitteilung	Nr.	360

– Sonstige	Auslagen	(ELG	10	III)
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Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Anerkannte	Einnahmen

– Erwerbseinkommen	(2/3)	und	sonstiges	
Einkommen	(Renten,	Naturaleinkommen	und	
Eigenmietwert	etc.)

– Anteil	Reinvermögen	nach	Abzug	der	
Vermögensfreigrenze	

• CHF	37	500	für	Alleinstehende
• CHF	60	000	für	Ehegatten
• CHF	15	000	für	Kinder
• CHF	112	500	für	selbstbewohnte	 Liegenschaft
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Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Anerkannte	Einnahmen

– Anteil	Reinvermögen	nach	Abzug	der	
Vermögensfreigrenze	

• CHF	300	000	für	selbstbewohnte	 Liegenschaft	durch	
Ehegate eines	Heimbewohners	oder	beim	Bezug	einer	
Hilflosenentschädigung der	IV,	UV	oder	MV

• Anteile
– 1/15	für	Anspruchsberechtigte	vor	der	Pensionierung
– 1/10	für	Altersrenter
– 1/5	für	Heimbewohner	 (je	nach	kantonalem	Recht)
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Jährliche	Ergänzungsleistung
§ Anerkannte	Einnahmen

– Verzichtseinkommen/-vermögen	(Amortisation	
um	CHF	10	000	p.a.)

– Hilflosenentschädigungbei	Heimaufenthalt
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ Vor	dem	Inkrafttreten	NFA	war	die	Vergütung	
von	Krankheits- und	Behinderungskosten	
(ELG	14)	bundesrechtlich	geregelt

§ Verordnung	vom	29.	Dezember	1997	über die	
Verguẗung von	Krankheits- und	Behinde-
rungskosten bei	den	Ergänzungsleistungen
(ELKV)		wurde	per	1.1.2008	aufgehoben
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ ELG	14	statuiert	bundesrechtliche	
Minimalvorschriften

§ Anspruch	steht	EL-Bezügern	zu;	Mitberück-
sichtigung von	Angehörigen,	die	in	die	Be-
rechnung	der	jährlichen	EL	einbezogen	sind	
(WEL	5220.01)
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ Vergütungsfähige	Kosten	(ELG	14	I)
– zahnärztliche	Behandlung
– Hilfe,	Pflege	und	Betreuung	zu	Hause	sowie	in	
Tagesstrukturen

– ärztlich	angeordnete	Bade- und	Erholungskuren
– Diät
– Transporte zur nächstgelegenen
Behandlungsstelle

– Hilfsmittel
– die	Kostenbeteiligungnach Artikel 64	KV
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ Mindestbeträge	(ELG	14	III)
– CHF	25	000	für	Versicherte,	die	zuhause	leben
– CHF	6	000		für	Versicherte,	die	in	einem	Heim		
leben

§ Erhöhung	der	Mindestbeträge	für		Bezüger	
einer	Hilflosenentschädigung der	IV	oder	UV
– CHF	90	000		bei	schwerer	Hilflosigkeit	(ELG	14	IV)
– CHF	60	000	bei	mittlerer	Hilflosigkeit	(ELV	19b	I)
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ Erhöhung	der	Mindestbeträge	für		Bezüger	
einer	Hilflosenentschädigung der	IV	oder	UV
– soweit	die	Kosten	für	Pflege	und	Betreuung	nicht	
gedeckt	sind	durch	die	Hilflosenentschädigung
und	den	Assistenzbeitrag	der	AHV	oder	der	IV

• „Diese	besondere	Höchstgrenze bezweckt,	pflege- und	
betreuungsbedürftigen Personen	die	Gelegenheit	 zu	
geben,	möglichst lange	selbstständig wohnen	zu	
können und	nicht	in	ein	Heim	eintreten	zu	müssen.“	
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ Erhöhung	der	Mindestbeträge	für		Bezüger	
einer	Hilflosenentschädigung der	IV	oder	UV
– CHF	180	000	für	beide	Ehegatten,	die	je	schwer	
hilflos	sind

– CHF	120	000	für	beide	Ehegatten,	die	je	
mittelschwer	hilflos	sind

– CHF	150	000,	wenn	ein	Ehegatte	schwer	und	der	
andere	mittelschwer	hilflos	sind

– CHF	115	000	/	85	000,	wenn	nur	ein	Ehegatte	
schwer	/	mittelschwer	hilflos	ist
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Vergütung	von	Krankheits- und	
Behinderungskosten

§ Keine	Erhöhung	des	Mindestbetrages	von	
CHF	25	000,	wenn	die	versicherte	Person	vor	
Eintritt	ins	AHV-Alter	keine	Hilflosenent-
schädigung	der	IV	bezog

§ betragliche Limitierung	verletzt	weder	das	
Gleichbehandlungsgebot	(BV	8	I	und	EMRK	
14)	noch	das	Recht	auf	Familienleben	(BV	13	I	
EMRK	8	I	(BGE	138	I	225	E.	3.5-3.9).
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Kantonale	Kompetenzen
§ Übernahme	von	zweckmässigen und	

wirtschaftlichen	Kosten	(ELG	14	II),	zusätzlich	
gilt	Schadenminderungspflicht	(ATSG	21)

§ Festlegung	von	Höchstbeträgen	(ELG	14	III)
− Beschränkung	der	Kosten	der	Haushaltshilfe	auf	jährlich	

CHF	4	800	(auch	für	ein	Ehepaar)	ist	zulässig	(VGer TG		
vom	27.10.2010	=	TVR	2010	Nr.	30)

§ Auszahlung	noch	nicht	bezahlter	Kosten	an	
den	Rechnungssteller	(ELG	14	VII)
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Vergütungsfähige	Kosten
§ ELG	14	I:	„im	laufenden	Jahr	entstandene	

Kosten“
§ Laufendes	Jahr	bedeutet:

– Zeitpunkt	der	Inanspruchnahme	der	versicherten	
Dienst- oder	Sachleistung	(WEL	5100.01)

– Zeitpunkt	der	Kostenverrechnung	gegenüber	dem	
Versicherten

– Zeitpunkt	der	Bezahlung	durch	den	Versicherten
§ Bei	Wohnsitzwechsel	gilt	das	Kalenderjahr	

der	Inanspruchnahme	(WEL	5320.02)
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Vergütungsfähige	Kosten
§ Rechnungen/Quittungen	sind	innerhalb	von	

15	Monaten	seit	(Kenntnis	der)	Rechnungs-
stellung		geltend	zu	machen	(ELG	15	a	und	
WEL	5250.01)	

§ Auch	Diätkosten	sind	innerhalb	von	15	
Monaten	seit	Rechnungsstellung	geltend	zu	
machen	(BGer 9C_462/2012	vom	26.02.2013	
E.	4.3)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 90



Vergütungsfähige	Kosten
§ Der	Versicherte	kann	sich	auf	die	Austausch-

befugnis	berufen	
– BGer 9C_36/2010	vom	07.04.2010:	teurere	
Implantatversorgunganstelle	einer	wirtschaft-
licherenTeilprothese	

– Kosten	für	Zahnbehandlungen	im	Ausland	sind	zu	
übernehmen,	wenn	die	Behandlung	im	Ausland	
notwendig	war	oder	nur	in	Ausland	durchgeführt	
werden	konnte	(KGer FR	605	2012-56	vom	
03.09.2013)
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Zahnärztliche	Behandlung
§ Behandlungsempfehlungen	der	Vereinigung	

der	Kantonszahnärzte und	Kantonszahn-
ärztinnen der	Schweiz	(VKZS)	können	
verbindlich	erklärt	werden

§ Vergütungsfähig	sind	lediglich	einfache,	
wirtschaftliche	und	zweckmässige Zahn-
behandlungen

§ Kostenvoranschlag	begründet	lediglich	
widerlegbare	Vermutung	(BGE	131	V	263	E.	
5.3)
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Zahnärztliche	Behandlung
§ Einfach,	wirtschaftlich	und	zweckmässig sind:

– Bestehenlassen	der	Einzelzahnlücke	(BGer
9C_576/2013		vom	15.04.2014)

– Ersatz	einer	im	Altersheim	verloren	gegangenen	
Zahnprothese	(KGer FR	608	2014	80		vom	
07.10.2015)	

– nicht:	Brückenversorgung	(SozVersGer
ZL.2012.00045		vom	25.09.2013)
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Zahnärztliche	Behandlung
§ Einfach,	wirtschaftlich	und	zweckmässig sind:

– nicht:	Porzellanbruc̈ke (Zähne 17-15)	sowie	ein	
Implantat	mit	Porzellankrone	(SozVersGerZH	
ZL.2012.00033	vom	14.08.2013)

– nicht:	Versorgung	der	Zahnluc̈ke im	rechten	
Unterkiefer	mit	einem	Implantat	(SozVersGerZH	
ZL.2008.00030	vom	29.12.2009)
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Zahnärztliche	Behandlung
§ Mitwirkungspflicht	der	versicherten	Person,	

insbesondere	Erteilung	der	Einwilligung	zur	
Auskunftserteilung	an	den	Vertrauenszahn-
arzt	(SozVersGer ZH	ZL.2011.00014		vom	
31.08.2012)
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Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ Hilfe,	Pflege	und	Betreuung

− Pediküre	bei	Diabetes	(BGer 9C_802/2012		vom	
26.09.2013	E.	3	f.),	nicht	aber	Fusspflege wegen	einer		
Nagelanomalie	 (BGer P	16/03	vom	30.11.2004	E.	5.2)

− nicht:	durch	sozialpädagogische	Familienbetreuung	
geleistete	Erziehungshilfe	 (BGer P	19/03	20.12.2004	E.	
4.5)

− nicht:	nächtliche	Salbenapplikation	 etwa	alle	zwei	
Stunden	durch	Spitex,	weil	weder	zweckmässig noch	
wirtschaftlich	(BGer 9C_648/2009	vom	26.03.2010	E.	2)
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Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ zu	Hause,	nicht	im	Heim

– Als	Heim	gilt	jede	Einrichtung,	die	von	einem	
Kanton	als	Heim	anerkannt	wird	oder	über	eine	
kantonale	Betriebsbewilligung	verfügt	(ELV	25a	I		–
Heimdefinition	ist	bundesrechtskonform	BGE	139	
V	358)

– Unterbringung	einer	Person	mit	Asperger-
Syndrom	auf	einem	Bauernhof	mit	Betreuungs-
konzept	gilt	ohne	kantonale	Betriebsbewilligung	
nicht	als	Heim	(SozVersGerZH	ZL.2012.00072		
vom	28.06.2013)
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Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ zu	Hause,	nicht	im	Heim

– Kosten	von	Erholungsaufenthalten	zur	Entlastung	
von	Angehörigen		sind	zu	berücksichtigen,	auch	
wenn	der	Aufenthalt	in	einem	Heim	oder	Spital	
erfolgte	(BGer 9C_84/2009	vom	10.08.2009	E.	4.4)	
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Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ Vergütungsfähige	Kosten

– Differenzierung	zwischen	Spitexorganisationen
und	anderen	Dienstleistungserbringern,	die	
Haushaltshilfe	erbringen,	ist	sachgerecht	(VGer TG		
vom	27.10.2010	=	TVR	2010	Nr.	30)	

– Beschränkung	der	Kosten	bis	höchstens	Fr.	45.-
pro	Tag	ist	gesetzmässig;	nicht	anrechenbar	sind	
sog.	Reservationstaxen	für	Tage	krankheits- oder	
ferienbedingter	Abwesenheit	(BGE	132	V	273	E.	2-
5)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 99



Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ Erwerbsausfallnachweis	im	kantonalen	Recht

– Erwerbsausfallnachweis	erbracht,	wenn	Mutter	
ohne	Pflege- und	Betreuungsaufgaben	aufgrund	
der	angespannten	finanziellen	Lage	überwiegend	
wahrscheinlich	einer	Erwerbsarbeit	nachgehen	
würde	(BGer 9C_902/2009	vom	18.01.2010)	

– Erwerbsausfall	auch	möglich	nach	Erreichen	des	
AHV-Alters	(BGer 9C_152/2010	vom	24.08.2011	E.	
4.6)
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Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ Erwerbsausfallnachweis	im	kantonalen	Recht

– auch	die	hypothetische	Aufnahme	oder	die	
hypothetische	Steigerung	einer	bestehenden	
Erwerbstätigkeit	ist	anrechenbar	(BGer
8C_773/2008	E.	5.1)

– Erwerbsausfall	muss	durch	Pflege	der	versicherten	
Person	verursacht	sein;	eine	während	einer	
ohnehin	bestehenden	Erwerbslosigkeit	erbrachte	
Pflege	ist	nicht	anrechenbar	(BGer 9C_482/2012	
vom	17.12.2012)
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Hilfe,	Pflege	und	Betreuung
§ Erwerbsausfallnachweis	im	kantonalen	Recht

– ein	Erwerbsausfall	über	10	%	 ist	erheblich	(BGer P	
18/06	vom	25.04.2007	E.	4.2)

– dauerhaft	ist	der	Erwerbsausfall,	wenn	er	länger	
als	fünf	Arbeitstage	andauert	(BGer P	18/06	vom	
25.04.2007	E.	5.2)

– der	Nachweis	des	Erwerbsausfalls	ist	trotz	
Untersuchungsgrundsatz	von	der	versicherten	
Person	bzw.	dem	Familienangehörigen	zu	
erbringen	(BGer 8C_227/2007		vom	23.11.2007	E.	
4.4)
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Bade- und	Erholungskuren
§ Mehrkosten	für	den	vorübergehenden	

Aufenthalt	eines	Heimbewohners	in	einer	
anderen	Pflege- und	Betreuungsstätte	
während	der	betriebsferienbedingten	
Schliessung seines	angestammten	Heimes	
sind	weder	Kosten	für	Erholungs- oder	
Badekuren	(BGE	129	V	378)

Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 103



Diätkosten
§ Diät	muss	lebensnotwendig	sein:

– totale	Milchlaktoseintoleranz (BGer P	16/03		vom	
30.11.2004)

– multiple	chemische	Empfindlichkeiten	– Ange-
wiesensein	auf	biologische	Produkte	(BGer
8C_346/2007	vom	04.08.2007)

– nicht:	Refluxkrankheit (SozVersGerZH	
ZL.2013.00034	vom	19.09.2014)

– nicht:	cholesterinarme	Kost	(BGer P	16/03	vom	
30.11.2004	E.	4.6)
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Transportkosten
§ nur	zur	nächstgelegenen	Behandlungsstelle

– Sanitätstransportkosten	(VGer ZH	VB.2010.00343	
vom	22.09.2010)

– Taxifahrt	zum	Heim	(SozVersGerZH	ZL.2010.00072	
vom	22.09.2011)

§ Unzumutbarkeit		der	Benutzung	öffentlicher	
Verkehrsmittel
– Muskeldystrophie	Typ	Duchenne (SozVersGerZH	
ZL.2010.00072	vom	22.09.2011)
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Transportkosten
§ nicht	Begleitungskosten	(BGer 9C_352/2015	

vom	14.08.2015)
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Hilfsmittelkosten
§ unterschiedliche	Übernahme	der	Liste	der	

Hilfsmittel,	Pflegehilfs- und	Behandlungs-
geräte	(Anhang	ELKV)	

§ Rollstuhl/Rollator	(BGer 9C_396/2013	vom		
15.10.2013	E.	9.1:	offen	gelassen,	ob	
Hilfsmittel	oder	Auslagen	zusätzlich	zur	
Heimtaxe)
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Kostenbeteiligung	gemäss KVG
§ gesetzliche	Franchise	und	Selbstbehalte,	wie	

vom	obligatorischen	Krankenversicherer	
verrechnet	(BGer 9C_406/2013	vom		
31.08.2013	E.	3.2)

§ nicht	freiwillig	höhere	Franchise	oder	Kosten-
beteiligung	bei	Nichtpflichtpflichtleistungen	
(BGer 9C_406/2013	vom		31.08.2013	E.	3.2)
– Kostenbeteiligung	bei	heroingestützter	
Behandlung	(OGer SH	OGE	63/2012/9		vom	
14.04.2014	=	Amtsbericht	2014,	119)
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Koordination
§ Anspruch	auf	Vergütung	von	Krankheits- und	

Behinderungskosten,	welche	den	Einnahmen-
überschuss	übersteigen	(ELG	14	VI)

§ Anrechnung	der	Hilflosenentschädigung und	
des	Assistenzbeitrages	bei	den	erhöhten	
Mindestbeträgen	(ELG	14	IV)
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FINANZIERUNG	UND	ENTSCHÄDIGUNG	
INNERFAMILIÄRER	PFLEGELEISTUNGEN
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Rechtsnatur	des	Pflegeverhältnisses	

§ Wie	ist	das	Pflegeverhältnis	rechtlich	zu	
qualifizieren?	
– Verpfründungsvertrag	(OR	521	ff.)
– Pflegeauftrag	(OR	394	ff.)
– Pflegearbeitsvertrag	(OR	319	ff.)
– stillschweigender	Arbeitsvertrag	(OR	320	II)
– Geschäftsführung	ohne	Auftrag	(OR	422)
– Lidlohn	(ZGB	334)
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Rechtsnatur	des	Pflegeverhältnisses	

§ Haftpflichtrechtliche	Sicht
– Ersatzfähigkeit	unentgeltlicher	Betreuungs-und	
Pflegeleistungen

– Schadenersatzanspruch	steht	dem	Geschädigten	
(pflegebedürftige	Person)	zu

– Drittschadensliquidation	im	internen	Verhältnis
• „den	konkreten	Aufwand	der	Angehörigen	nach	den	
Regeln	des	Auftrags	oder	der	Geschäftsführung	zu	
überbinden	 und	den	Haftpflichtigen	entsprechend	 zum	
Ersatz	zu	verpflichten“	(BGer 4A_500/2009	vom	
25.05.2010	E.	3.3)
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Rechtsnatur	des	Pflegeverhältnisses	

§ Erbrechtliche	Sicht
– Betreuung	und	Pflege	vor	dem	Tod	ist	sittliche	
Pflicht

– stillschweigender	Arbeitsvertrag	(OR	320	II)
• verneint	 für	Betreuungs- und	Pflegeleistungen	

– des	Sohnes	für	die	Mutter	während	drei	Monaten,	verteilt	auf	
zwei	Jahre	(BGE	70	II	21	E.	2)

• bejaht	für	Betreuungs- und	Pflegeleistungen	für	
– den	Onkel	während	fünf	Monaten	(KGer VS	vom	19.06.1985	
i.S.	Lengen	=	ZWR	1985,	S.	119	E.	3b)

– einen	Elternteil	während	vier	 Jahren	(EVG	H	121/97	vom	
15.12.1997	=	AHI-Praxis	1998,	S.	153	E.	3)
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Rechtsnatur	des	Pflegeverhältnisses	

§ Erbrechtliche	Sicht
– stillschweigender	Arbeitsvertrag	(OR	320	II)

– einen	Elternteil	während	zwölf	Jahren	(EVG	vom	01.07.1991	
i.S.	W.	E.	4b	und	c	– Entschädigung	in	Höhe	von	CHF	60	000	für	
eine	12-jährige	Pflege	eines	Elternteils

– eine	Nichtverwandte	während	drei	Jahren	(BGer vom	
25.01.2000	(4C.313/1999)	E.	3)	

§ Sozialversicherungsrechtliche	Sicht
– unterschiedlich	je	nach	Versicherungszweig
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Angehörigenpflegeentschädigung
§ IV

– Angehörigenpflege	wird	pauschal	durch	HE	und	
IPZ	abgegolten

– nur	zugelassene	Leistungserbringer,	jedoch	keine	
Leistungspflicht,	wenn	Pflegeleistung	an	Eltern	
delegierbar	ist	(BGE	136	V	209	ff.)

§ KV
– zugelassene	Angehörige	können	selber	abrechnen	
(BGE	133	V	218	E.	6	und	BGer 9C_702/2010)
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Angehörigenpflegeentschädigung
§ KV

– Anstellung	nicht	zugelassener	Angehöriger	durch	
Spitex	für	Grundpflegeleistungen	

• (BGer 9C_597/2007	und	EVG	K	156/04	=	RKUV	2006	Nr.	
KV	376	S.	303)

§ UV
– Versicherungsleistung	für	zugelassene	Angehörige,	
sofern	medizinische	Pflege	(UVV	18	I)

– Ermessensleistung	für	Angehörigenpflege,	sofern	
medizinische	Pflege	(UVV	18	II)
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Angehörigenpflegeentschädigung
§ EL

– keine	Bundesregelung	mehr	seit	Einführung	NFA	
(bis	dahin	ELKV)

– kantonales	Vollzugsrecht	unterscheidet
• hauswirtschaftlichen	Leistungen	

– CHF	4	800.– pro	Jahr

• Betreuung	und	Pflege
– Nachweis	eines	Erwerbsausfalls
– CHF	25	000.– für	Einzelperson	bzw.	ab	CHF	60	000.– für	
Einzelperson	mit	HE	IV	(ab	mittlerem	Grad)	
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Angehörigenpflegeentschädigung
§ EL

– Achtung:	Verzichtsvermögen
– BGE	131	V	329	E.	4.2:

• „Weiter	können	die	entsprechenden	 Dienstleistungen	
resp.	deren	behauptete	 Kosten	nicht	nach	langer	Zeit	
zur	Aufrechnung	eines	Verzichtsvermögens	herange-
zogen	werden,	nachdem	vorher	jahrelang	die	Hilfe	der	
Angehörigen	ohne	jede	Gegenleistung	angeboten	und	
angenommen	worden	ist.“

§ Fazit:	Vertragliche	Regelung!
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Pflegeversicherungsmarkt

8. PRIVATE LONG-TERM CARE INSURANCE: A NICHE OR A “BIG TENT”?

HELP WANTED? PROVIDING AND PAYING FOR LONG-TERM CARE © OECD 2011248

8.1. A small number of OECD countries account for the largest markets
In OECD countries where private LTC insurance is sold, the market is generally small.

As shown in Figure 8.1, private insurance arrangements play the largest role in the
United States and Japan financing about 5 to 7% of total LTC expenditures; but they
generally account for less than 2% of total LTC spending. Typically, private LTC insurance
arrangements develop around a country’s public LTC system, either to complement
available public coverage, or provide benefits where there is no public LTC coverage. For
instance, in Germany, private LTC insurance offers substitute cover to the population who
opts out of the public LTC insurance. In the United States, most of the buyers of private LTC
insurance are not eligible for Medicaid, which is targeted to the poor. Private LTC insurance
can also offer complementary coverage for the portion of the LTC cost not covered under
universal public plans, such as in France, Belgium, Japan and Germany.

Information on the proportion of the population covered by private coverage
arrangements is limited; the literature points to the United States and France as two of the
leading markets in terms of the population coverage. In the United States, about 5% of the
population aged 40 and over holds a LTC insurance policy. In France, in 2010 about 15%1 of
the population aged 40 and over, held a LTC insurance policy.

Figure 8.1. The private LTC insurance market is small
Share of total LTC spending

Note: Data refer to 2008 for Canada, Estonia, France, Hungary, Germany, New Zealand and Slovenia; 2007 for
Australia, and Switzerland; 2006 for Japan and Portugal; 2005 for the Netherlands. Except in the case of the
Netherlands, New Zealand, Slovenia and Spain, data refer to long-term nursing care only.

Source: OECD System of Health Accounts, 2010; and US Department of Health and Human Services, 2010.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932401653
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Pflegezusatzversicherung
§ Summenversicherung

– Helsana	/	VIVANTE	/	Taggeld	abgestuft	nach	vier	
Pflegestufen

§ Schadenversicherung
– Helsana	/	CURA	/	Ersatz	ungedeckter	Kosten
– CSS	/	Erwerbsausfallklausel

• «Hauspflege,	wenn	die	Mitarbeit	einer	Pflegeperson	
gegen	Entgelt	erforderlich	ist;	als	Pflegeperson	gilt	
auch,	wer	mit	dem	Versicherten	in	Hausgemeinschaft	
lebt	und	wegen	der	notwendigen	Pflege	eines	
Hausgenossen	nachweisbar	einen	Erwerbsausfall	
erleidet.» Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M. 121



Pflegerentenversicherung
§ GENERALI

– früher	eigentliche	Pflegerentenversicherung
– heute	Sparversicherung	mit	Prämienbefreiung	
beim	Verlust	der	Grundfähigkeiten
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Private	Pflegeversicherung
§ Siehe	Beiträge:	

– Domanig:	Pflegezusatzversicherung	–
Notwendigkeit	oder	Luxus?

– Künzle:	Absicherung	gegen	hohe	Pflegekosten	
mittels	privater	Versicherung

– Landolt:	Plädoyer für die	Einführungeiner	
Pflegeversicherung
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PFLEGEFINANZIERUNG	IN	DER	
ZUKUNFT
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Zukünftige	Pflegekosten
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Prozent von 2000 bis 2040 (Tabelle 5). Dabei wird der demografiebedingte Kosten-
zuwachs bedeutend tiefer eingeschätzt als der nicht demografiebedingte. 
Eine alternative Schätzung für die Kosten des Pflegebereichs bis 2030 zeigt ähnliche 
Ergebnisse (Tabelle 6): Bis 2030 ist mit einer Zunahme von 128 % zu rechnen. 
Auch in dieser Schätzung fällt der direkte demografiebedingte Kostenzuwachs 
weniger ins Gewicht als der nicht demografiebedingte. 
Solche Schätzungen zeigen die begrenzte Aussagekraft von Hochrechnungen auf. 
Ein mechanistischer Ansatz vermag weder der gesundheitspolitischen noch der 
medizinischen Entwicklung Rechnung zu tragen. So ist gemäss Höpflin-
ger/Hugentobler anzunehmen, dass eine moderate Reduktion der Pflegebedürftigkeit 
– etwa aufgrund geriatrisch präventiver Programme oder vermehrter rehabilitativer 
Erfolge – den rein demografischen Effekt wesentlich abzuschwächen vermag. Eine 
diesbezügliche demografische Projektion ergibt für die Periode 2000 bis 2020 eine 
Zunahme der Zahl der älteren Pflegebedürftigen von maximal einem Drittel39. 

Tabelle 5 

Projektionen für das Jahr 2020 und 2040 

 2000–2020 2000–2040 

Kosten der Pflege im Jahr 2000 (Mio. Fr.).  6 084  6 084 
Demografiebedingter Kostenzuwachs (Mio. Fr.)  1 902  4 651 
Nicht demografiebedingter Kostenzuwachs (Mio. Fr.)  3 154  7 981 
   

Gesamtkosten Pflege (Mio. Fr.) 11 141 18 716 
Zunahme in Prozent  83 % 208 % 
   
   

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung (2003): Pflegefinanzierung und Pflegebedarf: 
Schätzung der zukünftigen Entwicklung 
   

Tabelle 6 

Schätzung der Kosten (Mio. CHF) für das Jahr 2030 

 2001 2030 Zunahme 

Pflegeheime 5 578,9 12 518,5 124 % 
Spitex   935,8  2 313,1 147 % 
    

Total 6 514,7 14 831,6 128 % 
Nur Effekt der Demografie 6 514,7  9 372,7  44 % 
    
    

Quelle: Obsan/IRER (2004): Impact économique des nouveaux régimes de financement des 
soins de longue durée, Rapport à l’attention de l’OFSP 
    

  

39 François Höpflinger, Valérie Hugentobler, Pflegebedürftigkeit in der Schweiz, Bern 2003, 
S. 44. 



Für	und	wider	Pflegeversicherung
§ Seit	längerem	wird	eine	Pflegeversicherung	

gefordert
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12.05.2014 / Artikel  / Gesundheit  / Pflegeversicherung , Pflegekosten , Sozialversicherungssystem

Der medizinische Fortschritt und die zunehmende Lebenserwartung führen zu einem
starken Anstieg der Pflegekosten und zu grossen finanziellen Problemen für Private
und unser Sozialversicherungssystem. Langfristig braucht es deshalb eine
Pflegeversicherung, die verhindert, dass der Sozialstaat über Massen belastet wird.

Sowohl bei einer ambulanten Pflege zu Hause (Spitex), aber insbesondere beim Aufenthalt in
einem Pflegeheim entstehen bei einer dauernden Pflegebedürftigkeit Kosten, die mit den
Renten der AHV und der 2. Säule oft nicht mehr finanziert werden können.

Nun decken zwar die Ergänzungsleistungen (EL) dieses Pflegerisiko grundsätzlich ab. EL-
Empfänger müssen sich dabei einen Teil ihres Vermögens anrechnen lassen, d.h. wenn sie
Vermögen in einer gewissen Höhe besitzen, wird dieses in die Berechnungen der EL
einbezogen, was z.B. zum Verkauf ihres Hauses führen kann. Diese Regelungen über den
Vermögensverzehr bestehen zu Recht, sie benachteiligen aber den Mittelstand: Wer sein
Vermögen verschenkt oder verjubelt hat, wird bei den EL genau gleich behandelt wie jene, die
für ihr Pensionsalter vorgesorgt haben. Das ist ungerecht und muss korrigiert werden!

Versicherung für Pflege im Alter
Eine Möglichkeit besteht in der Einführung einer obligatorischen Pflegeversicherung, z.B. ein
Prämienzusatz in der Krankenversicherung ab dem Alter 50 für die späteren Pflegekosten.
Damit könnten die Ergänzungsleistungen individuell und gesamthaft in starkem Masse gesenkt
werden. Die erwähnte Problematik der Vermögensanrechnung würde relativiert.

Nun ist aber in der heutigen Zeit eine neue zusätzliche Versicherung wohl kaum sehr populär
und dürfte beim Volk wenig Chancen haben. Zudem steht die sogenannte Jahrhundert-
Revision der Altersvorsorge im Zentrum der sozialpolitischen Diskussionen, welche umstritten
genug ist und nicht durch eine neue Versicherung noch mehr belastet werden sollte.

Anreize zur Selbstvorsorge
Wir sollten deshalb Anreize zur Selbstvorsorge durch die Förderung einer freiwilligen
Pflegeversicherung schaffen. Diese Pflegeversicherung soll für den Fall des Aufenthaltes in

Eine Pflegeversicherung ist notwendig!

FRANÇAIS
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Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament

 

Fehr JacquelineEingereicht von

Einreichungsdatum

Eingereicht im

Stand der Beratungen

Curia Vista - Geschäftsdatenbank

11.4009 – Postulat
Pflegeversicherung

30.09.2011

Nationalrat

Erledigt

Eingereichter Text

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzustellen, wie eine obligatorische
Pflegeversicherung, die über einkommens- und vermögensabhängige Beiträge sowie
Steuermittel finanziert wird, ausgestaltet werden könnte.

Im geforderten Bericht sollen verschiedene Varianten skizziert werden. Die Finanzierung aller
Modelle muss auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit basieren. In Bezug auf die Struktur
sollen drei Typen geprüft werden: Ergänzung zur AHV, Ergänzung zum KVG sowie eine
unabhängige, neue Versicherung.

Eine der dargestellten Varianten soll auf folgenden zwei Eckpfeilern beruhen:

1. Es wird eine Versicherung eingerichtet, die für Menschen ab 50 Jahren die Leistungen für
die medizinische Langzeitpflege sowie die Kosten für eine Basis-Hotellerie respektive die
entsprechenden Kosten in Form von Assistenzbeiträgen übernimmt.

2. Der Pflegeversicherung werden die heutigen Finanzierungsbeiträge von Gemeinden,
Kantonen und Bund zugeleitet. Ergänzend zahlen Menschen ab dem 50. Altersjahr über eine
einkommens- und vermögensabhängige Abgabe in die Versicherung ein.

Begründung

Die Finanzierung der Langzeitpflege ist eine grosse gesellschaftliche Herausforderung. Eine
Studie des Gesundheitsobservatoriums hat unlängst festgestellt, dass bis 2030 allein die
Kosten für die medizinische Pflege von heute 8 auf künftig 16 Milliarden Franken anwachsen
werden. Nicht einbezogen sind dabei die Kosten für die Hotellerie, also für Unterkunft und
Verpflegung.

Diese finanziellen Perspektiven machen den Menschen Angst. Einerseits ist nicht klar, wie die
stark steigenden Kosten übers Krankenversicherungsgesetz mit Kopfprämien getragen
werden sollen. Und andererseits haben die Menschen auch aus mittleren
Einkommensschichten Angst, im Alter von der Sozialhilfe abhängig zu werden, weil die Kosten
in einem Pflegeheim das private Vermögen in kurzer Zeit auffressen. Die Diskussion über eine
obligatorische Pflegeversicherung muss deshalb nochmals aufgenommen werden.
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Von: oliver.peters@bag.admin.ch
Betreff: AW: Forum Pflegeversicherung
Datum: 6. November 2015 um 13:24

An: landolt@lare.ch

Sehr geehrter Herr Professor Landolt
 
Besten Dank für Ihre Anfrage, für die Zeitschrift Pflegerecht einen Beitrag zur Notwendigkeit und
Ausgestaltung einer Pflegeversicherung zu verfassen.
 
Das von Frau Nationalrätin Jacqueline Fehr eingereichte Postulat 12.3604 «Strategie zur Langzeitpflege»
beauftragt den Bundesrat, einen Bericht zur Langzeitpflege vorzulegen. Neben einer Bestandesaufnahme
und der Nennung der sich stellenden Herausforderungen wird auch explizit die Darstellung verschiedener
Arten einer Pflegeversicherung verlangt. Der Bericht ist momentan in Erarbeitung und wird anschliessend
vom Bundesrat verabschiedet. Er wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2016 veröffentlicht.
 
Wir können der Veröffentlichung dieses Berichts leider nicht vorgreifen. Deshalb ist es uns nicht möglich,
bis Ende Dezember einen von Ihnen gewünschten Beitrag zu verfassen.
 
Besten Dank für Ihr Verständnis.
 
Freundliche Grüsse
 
Oliver Peters
Vizedirektor
Leiter Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung

Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 90 04
Fax +41 58 462 90 20
oliver.peters@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch

Von:	Prof.	Dr.	iur.	Hardy	Landolt	LL.M.	[mailto:landolt@lare.ch]	
Gesendet:	Donnerstag,	29.	Oktober	2015	17:21
An:	Peters	Oliver	BAG	<Oliver.Peters@bag.admin.ch>
Betreff:	Forum	Pflegeversicherung
 
Sehr geehrter Herr Peters
 
Als Schriftleiter der Zeitschrift Pflegerecht frage ich Sie an, ob Sie bereit wären, einen
Forumsbeitrag (maximal 5 Seiten) bis Ende Dezember zu verfassen. Ich möchte
Notwendigkeit und Ausgestaltung einer Pflegeversicherung für die Schweiz diskutieren
(lassen). Angedacht ist, dass Repräsentanten des zahlenden Staates, der Politik, von
Selbsthilfeorganisationen, der Wissenschaft und allfälligen Think-Tanks sowie
Pflegebedürftige sich dazu äussern.
 
Gerne erwarte ich Ihren Bericht und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüssen
 
Hardy Landolt
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Forum 
Pflegeversicherung

Zum Thema

Hardy Landolt
Prof. Dr. iur. LL. M., Rechtsanwalt, Glarus

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich historisch 
gewachsen ein unübersichtliches duales System der 
Pflege- und Betreuungskostenfinanzierung entwi-
ckelt. Bund und Kantone gewähren im Rahmen einer 
6XEMHNWğQDQ]LHUXQJ den Pflegebedürftigen zahlreiche 
Vergütungen für Betreuungs- und Pflegeleistungen. 
Es handelt sich insbesondere um folgende Vergütun-
gen: Pflege entschädigungen (gemäss KVG, UVG, 
MVG und subsidiär ELG), Hilflosenentschädigung 
(unter Einschluss eines Intensivpflegezuschlages und 
einer Entschädigung für lebens prak tische Beglei-
tung), Pflegehilfsmittel und Entschädigung für 
Dienstleistungen Dritter sowie Betreuungs gut-
schriften.1

Die von der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung oder einer anderen prioritär leistungs-
pflichtigen Sozialversicherung nicht versicherten 
Heim- und Hauspflegekosten, insbesondere alte-
rungsbedingte Pflegekosten, sind schliesslich von 
den Ergänzungsleistungen erfasst, indem die Pflege-
kosten bei der Berechnung der jährlichen Ergän-
zungsleistung berücksichtigt werden2 oder durch die 
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskos-
ten gedeckt sind.3 Die EL ist sozusagen die soziale 
«Auffangpflegeversicherung».4

 1 Siehe Landolt Hardy, Die Pflegeversicherungsleistun-
gen im Überblick, in: HAVE 2011, 115 ff.

 2 Vgl. Art. 10 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und Abs. 2 ELG.
 3 Vgl. Art. 14 ELG und Art. 19b ELV.
 4 Siehe Landolt Hardy, Die EL als Pflegeversicherung, 

in: SZS 2011, 184 ff., und Latzel Günther/Andermatt 
Christoph, Vergütung von Hilfe, Pflege und Betreuung 
durch die Ergänzungsleistungen, in: CHSS/5 2008, 
284 ff.

Ergänzend sehen Bund und Kantone eine Objekt-
ğQDQ]LHUXQJ von Behinderteneinrichtungen,5 Pflege-
betrieben6 und Hilfsorganisationen7 vor. Die Kom-
plexität und Unübersichtlichkeit des dualen Systems 
wirft seit längerem die Frage auf, ob Pflegeversiche-
rungsleistungen und Pflegesubventionen nicht im 
Rahmen einer verselbstständigten sozialen Pflege-
versicherung vereinheitlicht werden sollten.8

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Fra-
ge hat letztmals im Zusammenhang mit der Neuord-
QXQJ�GHU�3ĠHJHğQDQ]LHUXQJ stattgefunden.9 Die Ein-
führung einer Pflegeversicherung wurde anlässlich 
der Vernehmlassung von der Mehrheit der Teilneh-
mer abgelehnt, weshalb die Einführung einer eigen-
ständigen Pflegeversicherung im Rahmen der KVG-
Revision nicht weiterverfolgt wurde. Das Absehen 
von einer Pflegeversicherung hat die Stimmen in 
Politik, Wissenschaft und Medien nicht verstummen 
lassen, welche das derzeitige Finanzierungssystem als 
]X�NRPSOL]LHUW�E]Z��XQJHQđJHQG�TXDOLğ]LHUHQ�XQG�HLQH�
HLJHQVWÃQGLJH�3ĠHJHYHUVLFKHUXQJ fordern.

 5 Siehe dazu Bundesgesetz über die Institutionen zur 
 Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) vom 6. Oktober 2006.

 6 Vgl. Art. 25a KVG.
 7 Vgl. Art. 17 Abs. 1 ELG.
 8 Statt vieler Gross Daniel, Braucht die Schweiz eine 

Pflegeversicherung? Stand, Probleme und Reformvor-
schläge zur Finanzierung der Langzeitpflege in der 
Schweiz, Basel 1994, und Manser Manfred, Eine ei-
genständige Pflegeversicherung prüfen, in: Schweiz 
Spitex Verband (Hrsg.), Spitex im Trend  – Trends für 
Spitex, Bern 1998, 246 ff.

 9 Siehe Botschaft zum Bundesgesetz über die Neuordnung 
der Pflegefinanzierung vom 16. Februar 2005 = BBl 2005, 
2033 ff., 2072.
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Besten	Dank	für																																	
Ihre	Aufmerksamkeit!

Folien	sind	verfügbar	unter	
www.hardy-landolt.ch


